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Der Strassenverkehrssektor �Zur Bewältigung 
von drohenden Engpässen auf unseren 
Strassen muss die Finanzierung entflochten 
und die begrenzt vorhandenen Mittel müssen 
fokussiert eingesetzt werden. 

Der Schweizer Strassenverkehrssektor im internationalen Vergleich 

Bei der Strasseninfrastruktur liegt die Schweiz im Jahr 2009 auf Platz vier. Ange-
führt wird die Rangliste von Singapur, Frankreich und Hongkong. In den anderen 
verfügbaren Erhebungsjahren (2001, 2006, 2007, 2008) bewegt sich die Schweiz 
zwischen dem zweiten und dem neunten Platz. Somit klassiert sich die Schweiz 
in der dargestellten Erhebungsperiode zwar besser als beispielsweise Österreich 
und die USA, jedoch schlechter als Frankreich und Singapur, die mit ihrem Stras
sennetz jeweils abwechselnd die Spitzenposition belegen. 

WEF-Rangliste der Strasseninfrastrukturen (2001 und 2006 bis 2009)

Quelle: WEF: The Global Competitiveness Report, 2001 und 2006 – 2009.

Bedeutung für die Wirtschaft

Ein hoher Anteil des binnen- und des internationalen Warenaustausches findet 
auf den Strassen statt. Insgesamt werden rund 80 Prozent des Personen- (ohne 
Langsamverkehr) und 57  Prozent des Güterverkehrs auf den Strassen abgewi-
ckelt (bezogen auf die Verkehrsleistungen in Personen- bzw. Tonnenkilometern). 
Insbesondere für den Binnengüterverkehr sind die Strassen sehr wichtig. Auf den 
Strassen werden fast drei Viertel der Güterverkehrsleistungen im Inland erbracht. 
Umgekehrt verfügt der Schienengüterverkehr vor allem im Transitverkehr auf der 
Nord-Süd-Achse über einen hohen Marktanteil im Modalsplit (etwa 73 Prozent, 
in Tonnenkilometern). Insgesamt hat sich der Modalsplit Strasse-Schiene in den 

Abbildung 13�
Beim Strassennetz rangiert die Schweiz 
im WEF-Ranking hinter Frankreich, 
Singapur und Deutschland.
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Auf den Strassen werden �
fast drei Viertel der �
Güterverkehrsleistungen �
im Inland erbracht.
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letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Grund für diese Verteilung ist insbe-
sondere, dass der Schienengüterverkehr in der Regel nur auf längeren Distanzen 
wirtschaftlich angeboten werden kann. Für kürzere Strecken sowie für die Fein-
verteilung von Gütern im ganzen Land kommt meistens nur der Strassenverkehr 
infrage. 

Verkehrsleistungen im Personen- und Güterverkehr
1995 bis 2007 

*	 Strasse: Privater motorisierter Strassenverkehr, öffentlicher Strassenverkehr, Langsamverkehr.
**	Bahnen: Eisenbahnen und Seilbahnen.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung im Personenverkehr, �
Statistisches Lexikon der Schweiz.

Die Personen- und Güterverkehrsleistungen auf den Strassen haben stetig zu-
genommen und werden auch in Zukunft weiter zunehmen. Die steigende Mobi-
lität ist aber auch mit Umweltproblemen verbunden. Dank technologischer Ent-
wicklungen sind die Schadstoffemissionen pro Fahrzeug stark gesunken. Trotz 
der schrittweisen Inbetriebnahme von neuen Eisenbahnstrecken (Bahn 2000, 
Lötschberg-Basistunnel, S-Bahnen) ist der Verkehr auf den Nationalstrassen un-
gebremst gewachsen. Mit einer jährlichen Zunahme von rund zwei Prozent sogar 
deutlich stärker als der Verkehr auf den übrigen Strassen. Wegen der begrenzten 
Kapazitäten haben die Staustunden auf dem Nationalstrassennetz massiv zuge-
nommen. Während im Jahr 1994 rund 2500 Staustunden registriert wurden, ist es 
im Jahr 2008 das Vierfache (10 000 Stunden). Rund drei Viertel der Staus sind im 
Jahr 2008 durch Verkehrsüberlastungen entstanden. 

Abbildung 14�
Der Modalsplit Strasse-Schiene hat �
sich in den letzten zehn Jahren nicht 
wesentlich verändert.

Strasse*

Personenverkehr (linke Skala)

Bahnen**

0

20

40

60

80

100

120
19

95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Mio. Personenkilometer/Jahr Mio. Tonnenkilometer/Jahr

0

400

800

1200

1600

2000

2400

Strasse

Güterverkehr (rechte Skala)

Bahnen

Auf den Nationalstrassen nimmt �
der Verkehr stetig zu.

Im Jahr 2020 werden �
ungefähr 405 Kilometer �
Nationalstrassen �
regelmässig überlastet �
sein.



35

Entwicklung der Staustunden auf dem Nationalstrassennetz
1994 bis 2008, in Stunden 

Quelle: Bundesamt für Strassen, ASTRA.

Insbesondere auf Netzteilen in Agglomerationen ist die Lage teilweise besorg-
niserregend. Gemäss Prognosen des UVEK wird der motorisierte Personenver-
kehr bis 2030 um rund 26 Prozent zunehmen. Auf den Nationalstrassen soll das 
Verkehrswachstum sogar 39 Prozent betragen. Noch stärker werden voraussicht-
lich die Verkehrsleistungen des Güterverkehrs auf der Strasse zunehmen (35 bis 
56 Prozent). Demnach sollen im Jahr 2020 ungefähr 405 Kilometer Nationalstras
sen regelmässig überlastet sein, davon rund 81 Kilometer sehr stark und etwa 
182 Kilometer stark. Bereits ist offensichtlich, dass das bestehende Netz diesen 
Verkehr nicht bewältigen kann. 

Hinzu kommt, dass die geografische Lage der Schweiz (Alpentransit) es mit sich 
bringt, dass die Schweiz im Strassenverkehr für Europa eine zentrale Rolle spielt 
und deshalb einem gewissen Druck der EU ausgesetzt ist. Weiter ist der Stras-
senverkehr nicht nur eine unverzichtbare Infrastruktur für die Wirtschaft und 
Gesellschaft, er ist auch eine wichtige Wirtschaftsbranche. Im Jahr 2001 wurden 
gut zwölf Prozent oder 52,4 Mrd. Franken des schweizerischen BIP direkt oder 
indirekt im Zusammenhang mit Verkehrsleistungen auf Schiene oder der Strasse 
erbracht. Alleine 255 548 Personen oder 6,5  Prozent aller Beschäftigten in der 
Schweiz arbeiteten 2007 im Strassenverkehr (Bundesamt für Raumentwicklung, 
2008). 

Rahmenbedingungen in der EU

Für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Strassen ist in den meisten europäischen 
Ländern weiterhin der Staat als Besitzer der Infrastruktur zuständig. Ausnahmen 
sind gewisse Strassenabschnitte wie Autobahnen (z.B. in Frankreich) oder Tun-
nels, die sich im Besitz von privaten Investoren befinden. Die zentrale Rolle der 
öffentlichen Hand schliesst jedoch nicht aus, dass der Staat im Strassenbereich 
einen Teil seiner Aufgaben an Private delegiert, zum Beispiel über Public Private 
Partnerships. 

Auch bei der Planung des Ausbaus von Strasseninfrastrukturen spielen die Staa-
ten eine zentrale Rolle. Finanziert werden die Infrastrukturen entweder durch 
allgemeine Steuermittel oder durch zweckgebundene Steuern. Die Strasseninf-
rastrukturpolitik wird auch grenzüberschreitend koordiniert. In der EU wurde ein 
Strassennetz von internationaler Bedeutung definiert. Dieses sogenannte « Trans

Abbildung 15�
Die wichtigste Ursache für Staus ist die 
zunehmende Verkehrsüberlastung.
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europäische Netz » soll durch Gemeinschaftsgelder unterstützt und verwirklicht 
werden. Hierbei werden Verkehrskorridore von gemeinsamer Bedeutung definiert 
und Schnittstellen für ein intermodales Verkehrsnetz (Häfen, Güterverkehrszen-
tren) gefördert. Die Schweiz ist dort gefordert, nicht abgehängt zu werden, und 
sie hat sicherzustellen, dass Anschlüsse möglich sind und eine Interoperabilität 
gewährleistet ist.

Anders als beim Schienenverkehr ist die Benutzung der Strasseninfrastruktur 
offen geregelt. Ein gültiger Fahrausweis und ein technisch konformes Fahrzeug 
reichen meistens aus, um das Strassennetz zu benützen. Einzig im gewerblichen 
Verkehr und insbesondere im kollektiven Personenverkehr sind Spezialbewilli-
gungen gängige Praxis (z.B. Konzessionen). Früher waren Transporte zwischen 
zwei Mitgliedsstaaten nur möglich, wenn zwischen den entsprechenden Ländern 
bilaterale Abkommen bzw. spezielle Genehmigungen basierend auf Gemein-
schaftskontingenten bestanden. Die Öffnung der europäischen Strassengüter-
verkehrsmärkte hat ihren Ursprung im Jahr 1985 in einer Untätigkeitsklage des 
Europäischen Parlaments vor dem Europäischen Gerichtshof. In seinem Urteil 
zwang der Europäische Gerichtshof daraufhin die Mitgliedsstaaten zur Umset-
zung einer gemeinsamen Verkehrspolitik und verfügte unter anderem, die Dienst-
leistungsfreiheit für den Verkehr innerhalb eines « angemessenen Zeitraums » zu 
realisieren. Als Antwort auf den Urteilsspruch veröffentlichte die Kommission im 
Jahr 1985 das « Weissbuch zur Vollendung des Binnenmarktes ». Der Rat der Ver-
kehrsminister einigte sich daraufhin, den grenzüberschreitenden Verkehr 1993 
vollständig zu liberalisieren. Ziel ist die Schaffung eines Binnenmarktes für den 
Strassengüterverkehr mit einheitlichen Wettbewerbsbedingungen. Die kleine Ka-
botage wurde erst später den ausländischen Transportunternehmen geöffnet. Mit 
der Verordnung von 2009 wurde präzisiert, dass jeder Spediteur bei grenzüber-
schreitender Beförderung innerhalb von sieben Tagen nach dem Abladen bis zu 
drei Kabotagefahrten durchführen darf. 

Bezüglich der Erhebung von Strassenbenützungsgebühren lässt das EU-Recht 
den Mitgliedsstaaten grösstenteils freie Hand. Vorgaben bestehen nur für Stras-
sengüterfahrzeuge. Die Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge har-
monisiert die Gebührenerhebungssysteme und führt Mechanismen zur ange-
messenen Umverteilung der Infrastrukturkosten auf die Verkehrsunternehmen 
ein. Bei der Erhebung von Mautgebühren für den LKW-Verkehr auf Autobahnen 
müssen sich die Mitgliedsstaaten an die einheitlichen EU-Bestimmungen halten, 
wobei diese viele Abweichungen zulassen. Die Maut- und Benützungsgebühren 
gelten für Fahrzeuge, die ausschliesslich für den Güterkraftverkehr bestimmt 
sind und deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens zwölf Tonnen beträgt. Ab 
2012 gilt die Richtlinie auch für Kleinlaster ab 3,5 Tonnen. Ein Mautaufschlag kann 
für sensible Gebiete bzw. Bergregionen in Höhe von 15 Prozent bzw. 25 Prozent 
erhoben werden. Unfall-, Stau-, Umwelt- und Gesundheitskosten sollen zudem 
bei der Berechnung der Strassenbenützungsgebühr berücksichtigt werden. Des 
Weiteren sind Differenzierungen hinsichtlich der Euro-Emissionsklassen oder der 
Tages- oder Jahreszeit zulässig. Ab 2010 ist eine Differenzierung bezüglich des 
Schadstoffausstosses obligatorisch. Die europäische Strassenpolitik lässt sich 
somit bis heute wie folgt zusammenfassen: Nach einer ersten Phase der Liberali-
sierung fokussierte die EU zunächst (und bis heute immer noch) auf die Effizienz-
steigerung des Strassenverkehrs dank Informationsaustausch, Interoperabilität 
und Intermodalität sowie dank neuer Technologien (Verkehrsleitsysteme). Vor 
dem Hintergrund der wachsenden Umweltprobleme erfolgt ab Mitte der 1990er-
Jahre ebenfalls die Internalisierung der Verkehrskosten. Im Unterschied zu den 
anderen Netzwerkindustrien haben wir es aber hier weniger mit sektorspezifi-
scher Regulierung als mit klassischen öffentlichen Politiken zu tun, insbesondere 
was den Bau, Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur betrifft.

Seit 1993 ist der grenzüberschreitende 
Strassengüterverkehr liberalisiert.

Die EU schreibt nur für Güterfahrzeuge 
Strassenbenützungsgebühren vor.

Bezüglich der Erhebung von �
Strassenbenützungsgebühren lässt �
das EU-Recht den Mitgliedsstaaten 
grösstenteils freie Hand.
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Rahmenbedingungen in der Schweiz

Die Schweiz verfügt über eines der bestausgebauten Strassennetze der Welt. 
Die Gesamtlänge des Strassennetzes wird auf etwa 72 000 Kilometer geschätzt. 
Davon sind rund drei Prozent Autobahnen und 26 Prozent Kantonsstrassen, die 
restlichen 71  Prozent entfallen auf die Gemeindestrassen. Trotz des geringen 
Anteils am Strassennetz sind die Nationalstrassen für die Wirtschaft von eminen-
ter Bedeutung. Die Verkehrserschliessung ist in unserer arbeitsteilig und zuneh-
mend global agierenden Wirtschaft ein zentraler Standortfaktor geworden. Ein 
guter Anschluss am Strassennetz steigert tendenziell die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und Regionen.

Dieses Netz stösst jedoch punktuell an seine Grenzen, insbesondere rund um 
die Agglomerationen. Für einen effizienten Transport von Gütern im ganzen 
Land ist die Wirtschaft an einem möglichst flüssigen Strassenverkehr interes-
siert. Die Strassenverkehrspolitik bewegt sich in einem Spannungsfeld von wirt-
schaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen. Mit dem Ja zur 
« Alpen-Initiative » im Jahr 1994 stimmte das Schweizervolk für eine aktive Ver-
lagerungspolitik von der Strasse auf die Schiene. Dieses Ziel kann nicht alleine 
durch die künstliche Verteuerung und Verhinderung des Strassengüterverkehrs 
erreicht werden. Gefragt ist auch eine Eisenbahnpolitik, die die Wettbewerbs
fähigkeit des Bahnverkehrs spürbar erhöht, ohne massive finanzielle Unterstüt-
zung der öffentlichen Hand. 

Im Strassenbereich sind die Aufgaben des Staates wesentlich enger definiert als 
im Bahnbereich. Traditionelle Aufgabe des Staates ist es insbesondere, das Stras-
sennetz zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Beispiele im Ausland zeigen, 
dass Public Private Partnerships im Strassenbereich erfolgreich sein können.

Verkehrsströme im Strassengüterverkehr
2000, in Millionen Tonnen 

Quelle: Bundesamt für Statistik, Mobilität und Verkehr, Taschenstatistik 2009.

Der individuelle motorisierte Personenverkehr ist insbesondere aus Sicherheits- 
und umweltpolitischen Gründen stark reguliert. Gesetzliche Grundlage für die 
Sicherheit auf den Strassen bildet das schweizerische « Strassenverkehrsgesetz » 
(SVG). Es regelt den Verkehr auf den öffentlichen Strassen sowie die Haftung und 
die Versicherung für Schäden, die durch Motorfahrzeuge oder Fahrräder verur-
sacht werden. In den letzten Jahren ist die Anzahl schwerer Strassenunfälle mar-

Die Schweiz verfügt über eines der 
bestausgebauten Strassennetze �
der Welt.

Die Strassenverkehrs-�
politik bewegt sich in einem 
Spannungsfeld von wirt
schaftlichen, ökologischen 
und gesellschaftlichen 
Anforderungen.

Abbildung 16�
Die Schweiz spielt im europäischen 
Güterverkehr eine wichtige Rolle.
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kant gesunken. Im öffentlichen Strassenpersonen- und Strassengüterverkehr ist 
die Regulierungsdichte aber wesentlich höher. Neben den Sicherheitsgedanken 
kommen noch wirtschaftliche und finanzpolitische Bestimmungen im öffentlichen 
Verkehr zum Tragen. So ist im konzessionierten öffentlichen Personenverkehr 
nur wenig Wettbewerb gestattet. Im Strassengüterverkehr können ausländische 
Transporteure keine Dienstleistungen im Binnenverkehr erbringen (kleine Kabo-
tage). 

Auf der Infrastrukturebene wird das Strassennetz aus raumplanerischer Op-
tik definiert. So wurde das Nationalstrassennetz in einem Netzbeschluss (vom 
21. Juni 1960) festgelegt.19 Dieser leitete die Phase der grossen Infrastrukturin-
vestitionen in das schweizerische Strassennetz ein und hat im Wesentlichen bis 
heute Bestand. Die Definition des Strassennetzes von nationaler Bedeutung er-
folgt heute auf der Basis der Vorgaben aus dem Sachplan Verkehr. Dieser setzt 
funktionale Kriterien fest, die das Nationalstrassennetz erfüllen muss: Durchlei-
tung des internationalen Transitverkehrs, Verbinden der Schweiz mit dem Ausland 
(grossstädtische Agglomerationen), Verbinden der gross- und mittelstädtischen 
Agglomerationen untereinander, Anbinden der Verkehrsanlagen von gesamt-
schweizerischer Bedeutung, Anbinden der Kantonshauptorte, Sicherstellen der 
Netzsicherheit auf Hauptachsen und Anbinden der grossen alpinen Tourismus-
regionen. 

Ein anderer wichtiger Bestandteil der Gesetzgebung im Strassenbereich ist die 
Finanzierung. Auf Bundesebene ist es insbesondere das Bundesgesetz über die 
Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer. Die Mineralölsteuern auf 
Treibstoffen sind mit etwa 5 Mrd. Franken ertragsmässig die wichtigsten Stras
senabgaben. Zwischen 2000 und 2008 sind die gesamten Abgaben zulasten des 
Strassenverkehrs auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden um über 24 Prozent 
gestiegen (9,3 Mrd. Franken). Demgegenüber stehen Bruttostrassenausgaben 
von Bund, Kantonen und Gemeinden von knapp 7,5 Mrd. Franken. 

Die heutige Verkehrsfinanzierung ist äussert komplex und wenig transparent. 
2008 sind auf Bundesebene 8,4 Mrd. Franken für den Verkehr ausgegeben worden. 
Rund 5 Mrd. Franken werden dabei über zweckgebundene Einnahmen (Mineral-
ölsteuern, LSVA, Autobahnvignette, MWST-Promille) finanziert. Der Rest stammt 
aus allgemeinen Mitteln bzw. wird über Schulden (inklusive Bevorschussungen) 
finanziert. Die konkrete Mittelverwendung gestaltet sich noch komplizierter. Auf-
fallend ist dabei ein Transfer von fast 2 Mrd. Franken von Erträgen aus den Stras
senabgaben zu den übrigen Verkehrsträgern. In dieser Summe nicht enthalten 
sind Strassenabgaben in der Höhe von 2,3 Mrd. Franken, die nicht der Verkehrsfi-
nanzierung (Spezialfinanzierungsstrassenverkehr) zugutekommen (die Hälfte der 
Mineralölsteuer, ein Drittel der LSVA sowie die Einnahmen aus der Automobil-
steuer). Trotz des umfangreichen Transfers von Strassenmitteln auf Bundesebene 
konnten bis anhin die Nationalstrassen vollumfänglich und verursachergerecht 
durch Strassenabgaben finanziert werden. Der Anteil der tatsächlich zugunsten 
der Strassen zweckgebundenen Abgaben ist in den letzten Jahren gesunken. Gin-
gen im Jahr 2000 noch klar über 80 Prozent der Strassenmittel in die Strassenin-
frastruktur, waren es 2008 knapp mehr als 70 Prozent. Grund dafür ist insbeson-
dere die Inkraftsetzung des Infrastrukturfonds, der auch Projekte im öffentlichen 
Verkehr vorsieht. 

19	 Das Nationalstrassennetz ist seit den 1960er-Jahren im Bau und noch nicht vollendet. Von 
den beschlossenen 1892,5 Kilometern sind mittlerweile rund 1789,5 Kilometer gebaut, dies 
entspricht 94,6  Prozent. Nach heutigem Planungsstand wird das Nationalstrassennetz 
ungefähr im Jahr 2020 fertiggestellt sein. Der Bundesrat hat ein Konzept zur Beseitigung 
der Engpässe auf dem Nationalstrassennetz erarbeitet. Dazu sollen gewisse Hauptstras
senabschnitte im Nationalstrassennetz integriert werden. Zudem werden einige Netz
erweiterungen nötig. 

Die Infrastrukturinvestitionen gehen 
auf den Netzbeschluss von 1960 zurück.

Die Mineralölsteuer ist die
wichtigste Strassenabgabe.

Die heutige Verkehrsfinanzierung ist 
komplex und wenig transparent.
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Quersubventionierung von fast 2 Milliarden Franken
Erträge aus dem Strassenverkehr zugunsten des öffentlichen Verkehrs (2008) 

Quelle: Eigene Darstellung gemäss Voranschlag 2008.

Der Infrastrukturfonds ist ein neu geschaffenes Finanzierungsinstrument, das 
ausschliesslich durch die SFSV (Mineralölsteuern und Nationalstrassenabgabe) 
finanziert wird. Dieser Fonds ist auf zwanzig Jahre befristet und mit 20,8 Mrd. 
Franken dotiert. Die Mittel aus diesem Fonds werden verwendet, um das Nati-
onalstrassennetz fertigzustellen (8,5 Mrd. Franken) und Engpässe zu beseitigen 
(5,5 Mrd. Franken). Für die Verkehrsinfrastrukturen in Agglomerationen und Städ-
ten sind insgesamt 6 Mrd. Franken vorgesehen. Der restliche Betrag (0,8 Mrd. 
Franken) fliesst in Berggebiete und Randregionen zur Substanzerhaltung der 
Hauptstrassennetze. 

Road Pricing und Mobility Pricing

Obwohl die Strassen mit den bestehenden Instrumenten heute finanziert sind, be-
fasst sich die Politik regelmässig mit Vorschlägen, die die bestehenden Strassen-
abgaben ergänzen bzw. ersetzen sollen.20 Unter diese Kategorien fallen Abgaben 
wie Road Pricing, Mobility Pricing, Congestion Pricing, Object Pricing usw. 2005 
beauftragte der Nationalrat den Bundesrat einen Bericht anzufertigen, der klä-
ren soll « unter welchen Bedingungen und in welcher Form die Einführung eines 
Road Pricing in der Schweiz sinnvoll wäre ». Ende 2007 beschloss der Bundes-
rat, gestützt auf die Ergebnisse des Berichts, die Einführung von Strassenbenüt-
zungsgebühren in Städten und Agglomerationen in Form von Pilotprojekten zu 
ermöglichen. In diesem Zusammenhang wurde das UVEK beauftragt, einen ent-
sprechenden Gesetzesentwurf vorzubereiten. Grundsätzlich sind Strassenbenüt-
zungsgebühren gemäss Art. 82 Abs. 3 der Bundesverfassung nicht zulässig: « Die 
Benützung öffentlicher Strassen ist gebührenfrei. Die Bundesversammlung kann 
Ausnahmen bewilligen. » Ausnahmen bilden bisher die in Form der Autobahnvig-
nette umgesetzte Nationalstrassenabgabe (Art. 86 Abs. 2 der Bundesverfassung) 
und die Schwerverkehrspauschale, die durch die 2001 erhobene leistungsabhän-
gige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) abgelöst wurde. Als weitere Ausnahme ist der 
gebührenpflichtige Strassentunnel am Grossen St. Bernhard zu nennen. Doch die 

20	 Unter heutiger Perspektive wäre es angebracht, die Strasse einfach weniger mit Abgaben 
zugunsten des öffentlichen Verkehrs zu belasten, bevor neue Besteuerungen diskutiert 
werden. 

Abbildung 17�
Quersubventionierung: Ein Teil der 
Erträge aus dem Strassenverkehr �
fliesst in den öffentlichen Verkehr.
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Absicht des Bundesrats stiess auf massiven Widerstand. Grösster Nachteil des 
Road Pricing sind die anfallenden Kosten für die Erhebung. Der Aufwand liegt 
meistens bei 30 bis 40 Prozent des Ertrags. Hohe Kosten entstehen insbesondere 
dann, wenn die Zahl der abgabenpflichtigen Fahrzeuge tief ist (wie bei zahlreichen 
Strassenprojekten in Norwegen) oder wenn die Systemkosten sehr hoch sind (wie 
in London). Im Vergleich dazu beträgt der Aufwand bei der Mineralölsteuer 1,5 Pro-
zent des Bruttosteuerertrags. In London wird ein wesentlicher Teil des Ertrags 
(27 Prozent) durch Strafzahlungen erzielt. Auch in der Schweiz kann von einem 
grossen finanziellen Aufwand ausgegangen werden. Ein landesweites Road Pricing 
würde schätzungsweise jährlich 600 Mio. Franken kosten. Damit die Einführung ei-
nes Road Pricing volkswirtschaftlich Sinn macht, müssten die Kosten durch einen 
entsprechend hohen Nutzen kompensiert werden – was die vorhandenen Studien 
in der Schweiz bisher nicht beweisen können. Gegenüber den existierenden Stras
senabgaben würde Road Pricing eine zeitliche und geografische Differenzierung 
der Abgabe ermöglichen. Erfahrungen zeigen aber, dass die lenkende Wirkung von 
Strassenabgaben zwar existiert, aber bei Weitem nicht zum erwarteten Ergebnis 
führt. Vor allem während der Stosszeiten, wenn sowohl die Strassen als auch die 
öffentlichen Verkehrsmittel an ihre Kapazitätsgrenzen stossen, erweist sich die 
lenkende Wirkung am tiefsten, wie das Londoner Beispiel zeigt.

Ein anderes Modell ist das Mobility Pricing, das alle Verkehrsträger einbeziehen 
soll. Bisher wurde ein solches Konzept in keinem Land umgesetzt. Im öffentlichen 
Verkehr, wo der Eigenfinanzierungsgrad tendenziell tief ist (rund 50  Prozent), 
könnte eine leistungsabhängige Abgabe als Finanzierungsinstrument durchaus 
Sinn machen. Besonders im Bereich Schiene würde ein Mobility Pricing auch kos-
tengünstig eingeführt werden können – in Form eines Zuschlags auf Fahrkarten 
oder Abonnementen zunächst auf der Basis von Strecken, dann auch auf der Ba-
sis von Zeitfenstern.21

Anzahl Einfahrten im gebührenpflichtigen Londoner Stadtzentrum 
nach Tageszeiten�
Wochentage, für die Jahre 2002 (vor Abgabe), 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

Quelle: Transport for London, Fifth Annual Report, July 2007.

21	 Generell überschätzt wird die Lenkungswirkung von Abgaben im Verkehrsbereich. Es wäre 
angebracht zu prüfen, ob eine generelle Verteuerung der Mobilität nicht einfach durch eine 
Reduktion des Konsums wettgemacht wird. Verkehrsleistung ist für die meisten Personen 
und Güter nur schwer substituierbar, Konsum hingegen schon.

Mobility Pricing wäre für den 
öffentlichen Verkehr sinnvoll. 

Abbildung 18�
Das Road Pricing brachte in London 
nicht die erwünschte Verkehrsent
lastung.
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Wegen der unerwünschten Emissionen des Strassenverkehrs, insbesondere in 
ländlichen Regionen, wurde in den letzten Jahren eine aktive Politik zur Reduk-
tion des alpenquerenden Strassengüterverkehrs betrieben. Im Kern dieser Poli-
tik steht der sogenannte « Alpenschutzartikel » (Art. 84 der Bundesverfassung), 
der 1994 von Volk und Ständen angenommen wurde. Dieses Ziel soll durch eine 
Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs – « von Grenze zu Grenze » – von 
der Strasse auf die Schiene erreicht werden. Im Jahr 2001 trat das sogenann-
te « Verkehrsverlagerungsgesetz » (VVG) in Kraft, welches die Verlagerung des 
Güterschwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene beschleunigen soll. Im 
Gesetz ist das Ziel verankert, bis zum Jahr 2009 die Zahl der alpenquerenden 
Lastwagen auf maximal 650 000 pro Jahr zu reduzieren. Allerdings haben Bun-
desrat und Parlament beschlossen, das angestrebte Verlagerungsziel auf 2019 zu 
verschieben, d.h. zwei Jahre nach der Eröffnung des NEAT-Tunnels am Gotthard. 
Grund ist, dass das Verlagerungsziel bisher nicht annähernd erreicht werden 
konnte. Alleine die Schweizer Lastwagen würden diesen Richtwert beinahe über-
schreiten. Als neues Instrument der Verlagerungspolitik wurde die noch nicht 
verwirklichte Idee einer « Alpentransitbörse » im Güterverkehrsverlagerungsge-
setz (GVVG, Art. 6) definiert. Das Durchfahrtsrecht für den Schwerverkehr soll 
demnach künftig in Form von Alpentransitrechten geregelt werden. Die Transit-
rechte werden anschliessend an die Meistbietenden versteigert oder an Trans-
portunternehmen, die freiwillig die Schiene benutzen, als Bonus gratis verteilt. 
Die Alpentransitbörse kann aber nur in Absprache mit der EU eingeführt wer-
den. Dazu muss das schweizerische Parlament am Schluss der Verhandlungen 
der vom Bundesrat vorgeschlagenen Alpentransitbörse zustimmen. Eine starre 
Kontingentierung des alpenquerenden Strassenverkehrs würde den Binnenwa-
renverkehr stark beeinträchtigen und damit den Wirtschaftsstandort schwächen.

Die schweizerische Verkehrspolitik ist zunehmend eng mit der europäischen Ver-
kehrspolitik verflochten. Wichtiger Bestandteil der multilateralen Verkehrspoli-
tik ist das Landverkehrsabkommen, das im Jahr 1999 zwischen der EU und der 
Schweiz vereinbart und ein Jahr später vom Schweizervolk angenommen wurde.22 
Durch das Abkommen soll die schweizerische mit der europäischen Verkehrs
politik effektiver koordiniert werden. Dazu bekommen schweizerische Transport-
unternehmen bessere Marktzutrittsbedingungen im europäischen Markt. Das 
Abkommen liberalisiert und harmonisiert den europäischen Strassenverkehr in 
der Schweiz durch eine Angleichung von Normen und Zugangsbedingungen. Das 
Landverkehrsabkommen umfasst folgende Kernpunkte:

—	Liberalisierung der Personen- und Gütertransporte zwischen der Schweiz 
und den EU-Staaten. Die früheren Kontingente zwischen den einzelnen EU-
Ländern sind abgeschafft worden. Die grosse Kabotage ist zwischen der EU und 
der Schweiz seit dem Jahr 2005 vollständig liberalisiert, wohingegen die kleine 
Kabotage weiterhin nicht zulässig ist. Ein Schweizer Spediteur darf somit Güter 
von Zürich über München nach Paris und zurück transportieren. Allerdings ist 
es nicht erlaubt, Güter nur von München nach Berlin zu liefern. 

—	Harmonisierung der Normen und Zulassungsbedingungen im Strassenver-
kehr. Der zentrale Punkt ist hierbei die schrittweise Anhebung der Gewichtsli-
mite für LKWs. In diesem Zusammenhang hat die Schweiz am 1. Januar 2001 
das zulässige Gesamtgewicht von 28 Tonnen auf 34 Tonnen erhöht und im Jahr 
2005 schliesslich die Gewichtslimite an das in Europa geltende Maximum von �
40 Tonnen angepasst. Diese Erhöhung der Gewichtslimite ist sowohl ökono-
misch als auch ökologisch sinnvoll, da für den Transport der gleichen Menge 

22	 Das Landverkehrsabkommen ist eines der sieben bilateralen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU, die am 1. Juni 2002 in Kraft getreten sind.

Der alpenquerende Verkehr �
darf nicht zu starr kontingentiert 
werden.

Die schweizerische Ver
kehrspolitik ist zunehmend 
mit der europäischen 
Verkehrspolitik verflochten.
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Güter die Anzahl der nötigen Fahrten reduziert werden kann. Im Abkommen 
wurde auch die frei Wahl des Verkehrsmittels verankert.

—	Erhöhung der Strassenfiskalität zeitgleich mit der Erhöhung der Gewichtsli-
mite. Die Schweiz hat das Recht, Gebührensysteme, die sich am Verursacher-
prinzip orientieren, schrittweise einzuführen. In diesem Zusammenhang wurde 
eine flächendeckende, emissions- und leistungsabhängige Schwerverkehrsab-
gabe (LSVA) per 1. Januar 2001 eingeführt. Die LSVA belastet Fahrzeuge mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen und orientiert sich an 
der Zahl der zurückgelegten Kilometer, dem zulässigen Gewicht und den Emis-
sionen des Fahrzeugs. Die LSVA stieg ab 1. Januar 2008 auf das rund Achtfache 
der bis dahin geltenden pauschalen Schwerverkehrsabgabe. Die aus der LSVA 
erwirtschafteten Nettoeinnahmen betrugen im Jahr 2008 rund 1,4 Mrd. Fran-
ken, wobei ungefähr ein Viertel der Einnahmen von ausländischen Spediteuren 
stammte. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Strassenverkehr in den nächs-
ten Jahren weiter zunehmen wird. Um den Verkehrsfluss sicherzustellen, wird 
ein weiterer Ausbau der Infrastruktur unvermeidlich. Dies wird insbesondere das 
Nationalstrassennetz rund um die Agglomerationen betreffen, wo der regionale 
und der überregionale Verkehr aufeinander treffen. Die vorhandene Strassen-
finanzierung sicherte in den vergangenen Jahren genügend Mittel für Ausbau, 
Betrieb und Unterhalt des Nationalstrassennetzes. Der Strassenverkehr hat da-
mit seine Kosten verursachergerecht vollständig gedeckt. Die Schweiz verfolgt im 
Strassenbereich gegenüber der EU eine autonome Politik. Bei der Zielsetzung zur 
Verlagerung von der Strasse auf die Schiene geht die Schweiz hingegen weiter als 
die EU. Es stellt sich die Frage, ob sich dieser Alleingang nicht zu einem Stand-
ortnachteil entwickelt, indem die Strasseninfrastruktur vergleichsweise höher 
belastet wird als im europäischen Ausland und der Transport von Gütern unnötig 
verteuert wird. Die Finanzierung weiterer Ausbauten könnte auch einfach dadurch 
erfolgen, dass die im Strassenverkehr entzogenen Steuern wiederum in diesem 
Sektor eingesetzt werden.

Empfehlungen der Wirtschaft

3	Aufgaben operationeller Natur sollten vermehrt an Dritte, zum Beispiel an pri-
vate Investoren delegiert werden. Bei den Nationalstrassen könnte dabei der 
Bund vor allem eine Aufsichtsfunktion erfüllen. Das Potenzial für Public Private 
Partnerships muss systematischer ausgeschöpft werden. 

3	Bei Netzerweiterungen sind volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen zu berücksichtigen. Die Projekte sind entsprechend zu priori-
sieren und eine betriebswirtschaftliche Rentabilitätsanalyse ist zu machen.

3	Der europäische Markt muss für Schweizer Transportunternehmen vollständig 
geöffnet werden (kleine Kabotage).

3	Die von Bund und Kantonen bestellten Leistungen im öffentlichen Strassenper-
sonenverkehr (Regionalverkehr) müssen systematisch ausgeschrieben werden. 

3	Keine Sonderlösungen in der Verkehrstelematik: Die Verkehrstelematik darf die 
internationale Einbindung der Schweiz nicht beeinträchtigen. Die Kompatibilität 
und Interoperabilität müssen sichergestellt werden, um teure und ineffiziente 
Insellösungen zu vermeiden.

Ein weiterer Ausbau der 
Infrastruktur ist unver
meidlich, insbesondere in
den Agglomerationen.
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3	Das Nationalstrassennetz muss zügig fertiggebaut werden. Wo in den nächs
ten Jahren starke Verkehrsüberlastungen zu erwarten sind, müssen Massnah-
men getroffen werden. Wo notwendig, müssen Verkehrsüberlastungen durch 
den Bau von neuen Netzteilen beseitigt werden. Insbesondere in der Nähe der 
Agglomerationen, wo der regionale und der überregionale Verkehr zusammen-
kommen, wird voraussichtlich am meisten Handlungsbedarf bestehen. Die 
Massnahmen dafür müssen frühzeitig geprüft werden, damit die Leistungs
fähigkeit von Strassenverbindungen zwischen den grossen Metropolen lang
fristig sichergestellt wird.

3	Wo aufgrund der zu grossen Nachfrage Kapazitätsengpässe auftreten, sind 
Instrumente des Verkehrsmanagements einzusetzen, die die Mobilitätsbedürf-
nisse möglichst wenig einschränken. 

3	Zurzeit sichert die bestehende Strassenfinanzierung genügend Mittel, um den 
Bau, Ausbau, Betrieb und Unterhalt der Strassen mindestens mittelfristig kom-
fortabel zu finanzieren. Neue Abgaben, die die Mobilitätskosten in die Höhe trei-
ben, kommen erst infrage, wenn die Mineralölsteuer die Strassenkosten nicht 
mehr deckt und die Rückstellungen der SFSV (2,848 Mrd. Franken, Ende 2009) 
zugunsten der Strasseninfrastruktur aufgelöst werden. 

3	Die jetzige Verkehrsfinanzierung ist höchst komplex und enthält viele falsche 
Anreize. Deshalb ist eine transparente Entflechtung der Finanzflüsse zwischen 
der Schienen- und Strassenfinanzierung anzustreben. 

3	Lenkungsabgaben sind im Prinzip abzulehnen. Falls solche trotzdem eingeführt 
werden, sollen diese an klare Ziele gebunden werden, wettbewerbsneutral sein 
und deren Zielerreichung evaluiert werden. Die Erhebungskosten müssen rela-
tiv zum Ertrag möglichst tief anfallen. Einen guten Vergleich bietet die Mineral-
ölsteuer, die verursachergerecht wirkt und rund 1,5 Prozent Erhebungskosten 
verursacht. 

3	Langfristig ist ein Ersatz aller Verkehrsabgaben durch eine verursachergerech-
te Mobilitätsabgabe, die verkehrsträgerübergreifend ist, zu prüfen.
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Der Eisenbahnsektor �Da die Infrastruktur
kosten nicht ansatzweise durch Verkehrs
erträge finanziert sind, braucht es eine 
Priorisierung von Ausbauprojekten nach 
Rentabilitätskriterien sowie eine verur
sachergerechte Finanzierung.

Der Schweizer Eisenbahnsektor im internationalen Vergleich 

Bei der Eisenbahninfrastruktur schneidet die Schweiz in der WEF-Rangliste sehr 
gut ab. In fünf von neun Erhebungsjahren (2003, 2006 bis 2009) belegt sie den 
ersten Platz. In den anderen vier Jahren liegt sie dreimal auf dem zweiten Rang 
und einmal auf dem dritten Rang. Ebenfalls sehr gut positioniert sind Japan und 
Frankreich. Ihre Eisenbahninfrastrukturen sind von guter Qualität und rangieren 
meistens unter den ersten Drei. 

WEF-Rangliste der Eisenbahninfrastrukturen (2001 bis 2009) 

Quelle: WEF: The Global Competitiveness Report, 2001 – 2009.

Bedeutung für die Wirtschaft

Im Güterverkehr erfolgt ein wichtiger Anteil des Warenverkehrs auf der Schiene. 
Insbesondere schwere und gefährliche Güter lassen sich oft besser mit der Bahn 
transportieren. Weiter ist die Eisenbahn für den Pendlerverkehr, insbesondere 
rund um die wichtigsten Agglomerationen, von hoher Bedeutung. Die Bahnen 
selbst sind auch ein wichtiger Wirtschaftszweig mit etwa 47 000 Beschäftigten 
(Vollzeit) und einem BIP-Anteil von ungefähr 1,5 Prozent (2001). In der Schweiz 
wird die Eisenbahn mehr benutzt als in irgendeinem anderen Land. Der Bahn
personenverkehr hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die geleisteten 
Personenkilometer sind zwischen 2000 und 2008 um über 40 Prozent gestiegen. 
Im selben Zeitraum wurde im Bahngüterverkehr eine Zunahme der Verkehrs
leistung von zehn Prozent registriert (Nettotonnen-Kilometer). 

Abbildung 19�
Bei der Eisenbahninfrastruktur nimmt 
die Schweiz zwischen 2001 und 2009 den 
Spitzenplatz ein.
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Modalsplit im Landespersonenverkehr – Schweizer Eisenbahnen 
gut positioniert�
Ausgewählte europäische Länder, Personenkilometer, in Prozent, 2007 

*	 Schiene: Eisenbahn, Tram und U-Bahn.
**	Strasse: motorisierter Individual-Personenverkehr, Busse.

Quelle: European Commission, Energy and Transport in Figures 2009, Modal Split of Passenger Transport on Land by 
Country. 

Während die Marktöffnung im Bahngüterverkehr in den letzten Jahren vorange-
trieben wurde, ist im Personenverkehr noch wenig Wettbewerb zu spüren. Erste 
Versuche in Europa zeigen jedoch, dass Wettbewerb im Schienenpersonenver-
kehr zu guten Ergebnissen führen kann. Auch weiterhin ungelöst ist die Frage der 
Finanzierung des Eisenbahnverkehrs. Heute beträgt der Eigenfinanzierungsgrad 
des Bahnverkehrs knapp zwei Drittel. Das restliche Drittel wird von der öffentli-
chen Hand finanziert. In der föderalistischen Schweiz wird sich immer wieder die 
Frage stellen, in welchem Umfang Bund und Kantone die Eisenbahninfrastruktur 
finanzieren können. Bisher hat der Bund vollumfänglich die Infrastruktur der SBB 
finanziert (öffentliche Finanzierung). Dies, obwohl gewisse Eisenbahnlinien klar 
von regionalem Nutzen sind.

Da der Eisenbahnverkehr seine Kosten nicht deckt, ist er ständig auf Zuschüsse 
des Staates angewiesen. Insbesondere die Infrastrukturkosten sind nicht ansatz-
weise durch Verkehrserträge finanziert.23 Obwohl die Investitionskosten bisher 
vollständig durch den Steuerzahler bezahlt werden, muss die öffentliche Hand 
nach Inbetriebnahme der neuen Strecken auch noch die Betriebs- und Unter-
haltskosten mehrheitlich decken. Jede zusätzliche Eisenbahnlinie generiert lang-
fristige Kosten zulasten der öffentlichen Hand. Der Verkehr auf den Schienen hat 
in den letzten Jahren massiv zugenommen, was auch zu Mehrkosten geführt hat. 
Folge davon ist auch, dass auf gewissen Strecken die gewünschten Trassen nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Insbesondere der Güterverkehr, der dem Personen-
verkehr Vortritt geben muss, ist vom steigenden Verkehrsvolumen benachteiligt. 

23	 Besonders im Personenverkehr ist das Anreizsystem fatal: Reisen im Zug ist so hoch sub-
ventioniert, dass der Mehrverkehr zu einer selbsterfüllenden Realität wird.

Abbildung 20�
Die geleisteten Personenkilometer in 
der Schweiz sind zwischen 2000 und 
2008 um 40 Prozent gestiegen.
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Im öffentlichen Personenverkehr ist 
wenig Wettbewerb zu spüren.

Der Eisenbahnverkehr �
kann Infrastrukturkosten �
bei Weitem nicht decken.
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Internationale und europäische Rahmenbedingungen

Die Marktöffnung im Eisenbahnsektor unterscheidet sich aus einigen Gründen 
von anderen Netzwerkindustrien. Zum einen kann, wie bei der Elektrizität und 
dem Gas, die Infrastruktur als stabiler monopolistischer Engpass (« bottleneck ») 
bezeichnet werden. Mit anderen Worten, für die Schaffung von Wettbewerb auf der 
Serviceebene sind eine klare Trennung von Infrastruktur und Transport sowie die 
Regelung der Zugangsbedingungen von entscheidender Bedeutung. Des Weite-
ren hatten sich in den Zeiten der nationalen Verkehrspolitik viele unterschiedliche 
technische Standards etabliert. Eine Harmonisierung dieser Standards ist für die 
Interoperabilität der Bahnen essenziell. Auch wichtig ist die Sicherheit, die mit der 
Marktöffnung nicht abnehmen darf.

Die Liberalisierung des Eisenbahnsektors in der EU erfolgte bis heute in vier 
Schritten. Ab den frühen 1990er-Jahren wurden die nationalen Eisenbahnun-
ternehmen von den staatlichen Verwaltungen organisatorisch gelöst, ihre Fi-
nanzen saniert, die Bereiche Infrastruktur und Verkehr mindestens rechne-
risch getrennt. Noch nicht im Mittelpunkt des gemeinsamen bahnpolitischen 
Interesses stand seinerzeit die Öffnung der Märkte. In einem zweiten Schritt 
wurden 1995 zwei Richtlinien beschlossen, die sicherstellen sollten, dass der 
Zugang zu Schienenverkehrsmärkten transparent und ohne Diskriminierung 
entschieden wird. Im Ergebnis blieben die erhofften Erfolge der mit der Richt-
linie 91/440/EWG eingeleiteten Deregulierung und Marktöffnung im Schienen-
verkehr in den meisten Mitgliedsstaaten aus. So argumentiert die Europäische 
Kommission in ihrem Weissbuch « Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: 
Weichenstellung für die Zukunft », das die Grundlage für den weiteren Liberali-
sierungsprozess darstellt, dass die erwartete Trendumkehr bei den Verkehrs-
marktanteilen nicht erreicht wurde. Daher forcierte die Europäische Kommission 
ihre Verkehrspolitik und beschloss 2001 das sogenannte erste Eisenbahnpaket.

Integrierte Eisenbahn – ein Auslaufmodell in Europa

Modell EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen und die Schweiz

Trennung Verkehr – Infrastruktur BG, CZ, DK, E, GB, LT, NL, P, RO, S, SF, SK, N

Holding A, B, D, GR, I, LV, PL

Unabhängige Trassenvergabestelle H, L, SLO

Gemischte Form � EST, F

Integrierte Bahn IRL, IRL-N, CH

Keine Bahn CY, M

Quelle: Trasse Schweiz AG.

Das erste Eisenbahnpaket umfasste drei Richtlinien, mit deren Hilfe die Marktöff-
nung vorangetrieben werden sollte. Um den diskriminierungsfreien Netzzugang 
zu gewährleisten, wurden in der Richtlinie 2001/12/EG neue Bestimmungen erlas-
sen. Die Aufgaben in den Bereichen Transport und Infrastruktur müssen seither 
getrennt werden. Die Kompetenzen über Trassenzuweisungen und Wegeentgel-
te müssen nun an Stellen und Unternehmen übertragen werden, die selbst kei-
ne Verkehrsleistungen erbringen. Des Weiteren wird die rechnerische Trennung 
zwischen den Segmenten Personen- und Güterverkehr vorgeschrieben. Durch die 
Richtlinie 2001/13/EG wurden die Zulassungskriterien auf den Netzen näher kon-
kretisiert. Neu sollen europaweit einheitliche Kriterien gelten. Nationale Fahrge-
nehmigungen sollen gegenseitig anerkannt werden. Die dritte Richtlinie des ersten 
Pakets, 2001/14/EG, « über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, 
die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und die 
Sicherheitsbescheinigung » regelt in sehr detaillierter Weise den Rahmen für die 

Die Bahninfrastruktur ist ein 
monopolistischer Engpass.

Die EU treibt die Marktöffnung mit 
sogenannten Eisenbahnpaketen voran.

In vielen europäischen Ländern ist die 
Trennung von Infrastruktur und 
Transport bereits umgesetzt worden.

Das erste Eisenbahnpaket bringt 
allgemeine Verbesserungen.
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Fahrplanerstellung und die Schienennetzbenutzungsbedingungen, die Grundsät-
ze der Trassenpreisbildung für die Fahrwegnutzung und schliesslich die Einrich-
tung einer Regulierungsstelle für die Überwachung der Nichtdiskriminierung.24

Im Jahr 2004 folgte ein zweites Eisenbahnpaket. Dieses sieht eine weitere Harmo-
nisierung vor, insbesondere der Sicherheitsvorschriften. Ziel ist vor allem, die bis-
her nicht zufriedenstellende Interoperabilität der nationalen Eisenbahnsysteme 
zu verbessern. Auch entschieden wurde ein weiterer Öffnungsschritt im Schie-
nengüterverkehr.25

2007 wurde das dritte Eisenbahnpaket verabschiedet. Ein zentraler Bestandteil 
ist die in der Richtlinie 2007/58/EG geregelte Öffnung des grenzüberschreitenden 
Schienenpersonenverkehrs (inklusive Kabotage), die den Zugang zu diesem Ver-
kehrsbereich für alle in der EU lizenzierten Eisenbahnunternehmen ab 2010 er-
laubt. Als Grundvoraussetzungen hierfür werden die weitgehende Interoperabili-
tät und klare Bestimmungen hinsichtlich des Infrastrukturzugangs aufgeführt. Da 
diese Voraussetzungen nicht in allen Ländern gegeben sind, erlaubt die Richtlinie 
nationale Ausnahmeregelungen für bis zu 15 Jahre. Eine Öffnung des nationa-
len Schienenpersonenverkehrs ist im Rahmen dieser Richtlinie nicht vorgesehen. 
Des Weiteren umfasst das dritte Eisenbahnpaket zwei Verordnungen, die zum ei-
nen die Rechte und Pflichten von Fahrgästen im Eisenbahnverkehr ab Ende 2009 
regeln und zum anderen die Stärkung des Wettbewerbsgedankens im öffentlichen 
Personenverkehr fördern (Verordnung EG). So sollen öffentliche Verkehrsdienste 
grundsätzlich im Rahmen einer Ausschreibung an öffentliche oder private Unter-
nehmen vergeben werden. Gleichzeitig wurde im Herbst 2007 eine Mitteilung der 
Kommission zur Vorrangigkeit von bestimmten Schienennetzen für den Güter-
verkehr veröffentlicht. Darin geht es insbesondere um die Weiterentwicklung des 
Korridorkonzepts: Jedes Land muss bis 2012 mindestens einen Korridor identifi-
zieren, auf welchem der Güterverkehr vor dem Personenverkehr Vorrang haben 
wird. Gefordert wird auch, dass der freie Netzzugang nicht nur für die Korridore, 
sondern auch für die Umschlagstationen und Terminale gelten soll. Im Jahr 2008 
wurde schliesslich ein viertes Eisenbahnpaket verabschiedet. Dieses enthält im 
Gegensatz zu den früheren Paketen keine Neuregelungen, sondern beschränkt 
sich auf die Präzisierung bestehender Regeln.

24	 Die Europäische Kommission hat die Folgen des ersten Eisenbahnpakets im Jahr 2006 
untersuchen lassen. Es wurde festgestellt, dass sich die Lage der Eisenbahnen insgesamt 
verbessert hat. So sei eine Stabilisierung von Verkehrsvolumina und Marktanteilen der 
Schiene zu beobachten. Ebenso sei der Beschäftigungsrückgang zum Stillstand gekom-
men. Das Ziel, im Jahr 2010 den Marktanteil von 1998 zu realisieren, bleibe in Reichweite. 
Auch habe die Öffnung der Schienengüterverkehrsmärkte keine negativen Auswirkungen 
auf die Sicherheit mit sich gebracht. Kritisch werden allerdings die unterschiedlichen nati-
onalen Zeitpläne bei der Liberalisierung der Bahnen beurteilt. Hierdurch habe das erste 
Eisenbahnpaket seine vollständige Wirkung noch nicht entfalten können.

25	 Mit der Richtlinie 2004/51/EG wurde die Beschränkung des Zugangs zur Eisenbahninfra-
struktur anderer Mitgliedsstaaten auf das Transeuropäische Schienengüternetz aufgeho-
ben. Seit Anfang 2006 ist somit der grenzüberschreitende Güterverkehr auf der Schiene 
vollständig geöffnet. Ab 2007 dürfen gebietsfremde Unternehmen zudem auf den Netzen 
der anderen Bahnen den Binnenverkehr (sogenannte kleine Kabotage) betreiben. Von die-
sem Zeitpunkt an ist der Zugang zu den Schienengüterverkehrsmärkten innerhalb der EU 
nun voll liberalisiert. Mithilfe der Sicherheitsrichtlinie sollen Hindernisse beseitigt werden, 
die aus Unterschieden technischer und konzeptueller Art resultieren. Des Weiteren woll-
te die Kommission mit dieser Richtlinie die in vielen Ländern übliche Selbstregulierung 
des Eisenbahnsektors durch eine öffentliche und unabhängige Regulierung ersetzen. Als 
Lenkungsinstrument zur Entwicklung gemeinsamer Standards für Sicherheit und Tech-
nik wird im Rahmen des zweiten Eisenbahnpakets eine Europäische Eisenbahnagentur 
errichtet. Diese Agentur (ERA – European Rail Authority) soll als unabhängige Stelle die 
Koordinierungsarbeiten auf den Gebieten der Sicherheit und Interoperabilität leisten und 
Empfehlungen erarbeiten.

Das zweite Eisenbahnpaket bringt �
eine Harmonisierung der Sicherheits
vorschriften. 

Das dritte Eisenbahnpaket beabsichtigt 
eine geregelte Öffnung des grenz
überschreitenden Schienenpersonen-
verkehrs. 
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Rahmenbedingungen in der Schweiz

Die schweizerische Eisenbahnpolitik wollte die Vorteile der europäischen Bemü-
hungen zur Stärkung des Schienenverkehrs und zur Steigerung des Wettbewerbs 
auf den Schienen für Wirtschaft und Konsumenten nutzbar machen. Deshalb wur-
de ab Mitte der 1990er-Jahre ein tiefgreifender Reformprozess initiiert. Dieser 
erfolgte bis heute in vier wesentlichen Schritten, nämlich der Revision des Eisen-
bahngesetzes von 1996, der sogenannten Bahnreform 1 (1999), des ersten Teil-
pakets der Bahnreform 2 (2010) sowie des heute anstehenden zweiten Teilpakets �
der Bahnreform 2 (voraussichtlich 2012). Ein drittes (Neuregelung der Infrastruk-
turfinanzierung) und ein viertes Teilpaket (Pensionskassen) der Bahnreform 2 
stehen noch an. 

Mit der Revision des Eisenbahngesetzes im Jahr 1996 wurde die Finanzierung des 
Regionalverkehrs neu geregelt. Dabei wurde die Ungleichbehandlung von konzes-
sionierten Transportunternehmen (KTU), der SBB und Postautodiensten bei der 
Finanzierung der ungedeckten Kosten aufgehoben. Dies wurde durch die Einfüh-
rung des Bestellprinzips erreicht. Die im Regionalverkehr tätigen Unternehmen 
erbringen also nur noch jene Leistungen, die entweder ihre Kosten decken oder 
von der öffentlichen Hand im Voraus bestellt werden. Somit soll sichergestellt 
werden, dass die Unternehmen ihre Tätigkeit den Bedürfnissen des Marktes an-
passen. Durch das Bestellprinzip soll insbesondere ein Ausschreibungswettbe-
werb ermöglicht werden.

Voraussetzungen für eine Öffnung des Eisenbahnmarktes – die Schweiz 
im Rückstand�
LEX-Index 2007, Schienengüter- und Schienenpersonenverkehr 

Quelle: IBM Global Business Services, 2007, Liberalisierungsindex Bahn 2007, Brüssel, 17. Oktober 2007.

Ein tiefgreifender Reform
prozess soll den Wettbewerb 
auf  Schienen fördern.

Das Bestellprinzip soll den Ausschrei-
bungswettbewerb ermöglichen.

Abbildung 21�
Innerhalb des LEX-Index hat der 
Themenkomplex «Regulierung des 
Marktzugangs» (45 Prozent) das grösste 
Gewicht, gefolgt von «Kompetenzen �
der Regulierungsstelle» (30 Prozent) 
und «Organisatorische Strukturen des 
Incumbent» (25 Prozent).
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Noch weniger fortgeschritten ist die Liberalisierung im Fernverkehr. Aufgrund 
der zentralen geografischen Lage in Europa könnte eine Marktöffnung in diesem 
Bereich eigentlich nur in Übereinstimmung mit den EU-Mitgliedsstaaten durchge-
führt werden. Nachdem Volk und Stände am 6. Dezember 1992 den EWR-Vertrag 
abgelehnt hatten, begannen 1995 die Verhandlungen zu den bilateralen Verträgen. 
Ein Bestandteil dieses Vertragspakets war das Landverkehrsabkommen, das die 
Bestimmungen für den Personen- und Güterverkehr sowohl auf der Strasse als 
auch auf der Schiene vereinheitlichen sollte. Obwohl die Abkommen erst 1999 
abgeschlossen und von der Bundesversammlung genehmigt wurden, hatte der 
Bundesrat schon 1996 mit den Arbeiten an der sogenannten Bahnreform 1 begon-
nen. Hierbei wurden zwei zentrale Ziele verfolgt: Zum einen sollte die Effizienz im 
öffentlichen Verkehr bzw. Schienenverkehr gesteigert werden und zum anderen 
sollte das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die öffentliche Hand verbessert werden. 
Es resultierten die folgenden Massnahmen:

Umwandlung der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) von einer öffentlich-recht-
lichen Anstalt in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft. Die Verantwortung 
für die operative Unternehmensführung liegt nun ausschliesslich bei den SBB. 
Diese haben sich bei ihren operativen Tätigkeiten an der Leistungsvereinbarung 
mit dem Bund zu orientieren. In einer solchen Leistungsvereinbarung legt der 
Bund die politischen und finanziellen Vorgaben für die SBB fest, indem er den 
Zahlungsrahmen für die Finanzierung der Infrastruktur und die Eignerstrategie 
jeweils für vier Jahre festschreibt. 

Mit der vollständigen Öffnung der Netze im Güterverkehr ging die Schweiz über 
die in der Richtlinie 91/440/EWG geforderte Liberalisierung hinaus. Sie verwirk-
lichte somit frühzeitig die mit der Richtlinie 2004/51/EG beschlossene vollstän-
dige Öffnung der Netze. Auch die seit dem 1. Januar 2007 gemäss der Richtlinie 
2004/51/EG erfolgte Marktöffnung des Güterbinnenverkehrs für ausländische Un-
ternehmen ist in der Schweiz durch Art. 9 Satz 4 EBG und das Landverkehrsab-
kommen schon frühzeitig realisiert worden.

Bei der Trennung von Verkehr und Netz wurde beschlossen, dass die Infrastruktur 
und der Verkehrsbereich organisatorisch und in der Bilanz verselbstständigt wer-
den müssen. Hierbei wurde für Schmalspurbahnen und kleinere Bahnunterneh-
men ein Ausnahmetatbestand eingeführt, sodass diese weiterhin vollständig in-
tegriert bleiben konnten. Allerdings wird bis heute auf eine vollständige Trennung 
verzichtet, indem die organisatorischen Einheiten weiterhin Bestandteil eines in-
tegrierten Unternehmens bleiben. 

Die Sanierung der SBB und eine Neuregelung der Finanzierung sowohl der SBB 
als auch des Regionalverkehrs wurden beschlossen. Mit der Neuregelung wurde 
die SBB vollständig entschuldet, sodass sie im Januar 1999 ohne Bilanzfehlbetrag 
in die unternehmerische Selbstständigkeit starten konnte. Mit dieser Massnah-
me wurde sichergestellt, dass die SBB gleich lange Spiesse wie die ehemaligen 
Staatsbahnen in der EU hatten. Allerdings wurde die Entschuldung nur bei der 
SBB und nicht bei anderen konzessionierten Transportunternehmen vorgenom-
men. Dieser Entscheid wurde vor dem Hintergrund der ungünstigen Kapitalstruk-
tur einiger KTUs teilweise kritisch betrachtet.

Neben der Entschuldung der SBB wurden auch die Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und SBB neu geregelt. Die der SBB maximal zur Verfügung stehenden Mit-
tel werden über einen vierjährigen Zahlungsrahmen festgesetzt, der mit einer 
vierjährigen Leistungsvereinbarung festgelegt ist. Die gesamten Zahlungen set-
zen sich hierbei aus den drei Bereichen Betriebsbeitrag, Substanzerhaltung und 
Grundbedarf zusammen.

Die Liberalisierung im Fernverkehr ist 
wenig fortgeschritten.
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Die beiden letzten Bestandteile der Bahnreform 1 sind die Ausweitung des bereits 
im Regionalverkehr verankerten Bestellprinzips auf alle Bahnleistungen und die 
Weiterführung des bisherigen Systems der Konzessionierung der Bahnunterneh-
men. Diese Weiterführung war nur aus Sicht der SBB eine Neuerung, da die übri-
gen Bahnen bereits früher eine Konzession benötigten.

Die Folgen der Öffnung des Eisenbahngüterverkehrs werden unterschiedlich be-
urteilt. Fest steht, dass die erzielten Preise im Schweizer Schienengüterverkehr 
(SBB) seit den 1990er-Jahren kontinuierlich gefallen sind, nämlich von 13 Rappen 
pro Tonnenkilometer 1995 auf acht Rappen im Jahr 2009. Dazu kann tendenziell 
ein Zusammenhang zwischen dem Liberalisierungsgrad und einer Entwicklung 
des Modalsplits zugunsten der Schiene beobachtet werden (siehe Kapitel Stras-
senverkehr).

Liberalisierungsindex und Verkehrsleistungswachstum in Europa 

Quelle: Nicolas Perrin, «SBB Cargo behauptet sich am Markt»; Die Volkswirtschaft 01/2009.

Um die früheren Ungleichbehandlungen der Transportunternehmen zu beseitigen 
und die Bahnen effizienter zu machen, verabschiedete der Bundesrat 2005 die 
Botschaft zur Bahnreform 2. Die Vorlage zur Bahnreform 2 erwies sich jedoch im 
Parlament als nicht mehrheitsfähig. Der Bundesrat wurde deshalb beauftragt, die 
Hauptelemente der Reform in separate Teilpakete aufzuteilen. Im Jahr 2007 ver-
abschiedete der Bundesrat das erste Paket zur Bahnreform 2. Dieses beinhaltete 
insbesondere die wenig umstrittenen Bereiche der ursprünglichen Vorlage, na-
mentlich die Revision des Sicherheitsdienstes, die Gleichstellung der Transport-
unternehmen sowie die Weiterentwicklung der früheren Reformen. Während das 
Bundesgesetz über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentli-
chen Verkehr (BGST) am 20. März 2009 vom Nationalrat abgelehnt wurde, ist mit 
dem neuen Personenbeförderungsgesetz (PBG) ein erster Teil der Bahnreform 2 
durch das Parlament abgesegnet worden. Durch das neue PBG ist ein zusätzlicher 
Schritt zur angestrebten Gleichstellung von SBB und Privatbahnen gemacht wor-
den. So werden die Privatbahnen bei der Rollmaterialfinanzierung zukünftig auch 

Abbildung 22�
Im Güterverkehr ist die Schweiz bei �
der Liberalisierung gut aufgestellt.
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auf eine Bundesgarantie zurückgreifen können und von einer Steuerbefreiung 
profitieren. Die Steuerbefreiung gilt allerdings nicht für Bahnen, die ohne eidge-
nössische Konzession, zum Beispiel im Güterverkehr, tätig sind.

Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur in ausgewählten 
europäischen Ländern (2008)�
In Euro

Quellen: BMVBS (Deutschland), VöV (Schweiz), BMVIT Österreich, alle anderen SCI Verkehr.

Die übrigen Pakete (2 bis 4) der Bahnreform 2 sind noch nicht verabschiedet. Das 
zweite Teilpaket wurde im Sommer 2009 in die Vernehmlassung geschickt. Es be-
inhaltet insbesondere folgende Elemente: Der diskriminierungsfreie Netzzugang 
(insbesondere die Schaffung einer unabhängigen Trassenvergabestelle), die In-
teroperabilität sowie die Präzisierung des Ausschreibeverfahrens im regionalen 
Personenverkehr. Damit soll insbesondere die Kompatibilität mit den ersten und 
zweiten Bahnpaketen der EU sichergestellt werden (nicht aber mit den dritten und 
vierten Paketen). Zudem werden die neueren Themen der EU, wie zum Beispiel 
die Priorisierung des Güterverkehrs auf gewissen Korridoren (für die Schweiz 
sieht die EU gleich zwei Korridore – Gotthard und Lötschberg – vor) nicht thema-
tisiert. Der mit der Bahnreform geschaffene Wettbewerb hat sich positiv auf das 
Preis-Leistungs-Verhältnis und die Qualität des Schienengüterverkehrs ausge-
wirkt. Eine vertiefte Evaluation steht aus.

Neben tiefgreifenden Änderungen bei der Regulierung im Eisenbahnbereich ist 
die Schweiz sehr aktiv beim Ausbau der Eisenbahninfrastruktur. Mit Projekten wie 
der Bahn 2000 oder der NEAT-Anschlüsse sollen sowohl der Personen- als auch 
der Güterverkehr auf der Schiene attraktiver werden. Die Bilanz der bisherigen 
Erweiterungen ist zwiespältig. Mit dem besseren Angebot im Personenverkehr 
hat die Nachfrage stark zugenommen. Der Investitionsaufwand und die daraus 
resultierenden Betriebs- und Unterhaltskosten haben jedoch nicht zu entspre-
chenden Produktivitätsgewinnen und/oder zusätzlichen Verkehrserträgen in glei-
cher Höhe geführt. Die Nettokosten zulasten der öffentlichen Hand sind gestie-
gen, denn der Fehlbetrag der SBB beträgt momentan 850 Mio. Franken pro Jahr. 
Auch die Eisenbahnunternehmen, als Besitzer der Bahninfrastruktur, stehen in-
folge der Angebotserweiterungen steigend unter finanziellem Druck. Durch das 
System der Bevorschussungen (Vorfinanzierung durch Bund und/oder Kantone) 
entstehen finanzielle Verpflichtungen, die später zurückbezahlt werden müssen. 
Während solche Finanzierungslösungen kurzfristig zusätzliche Mittel für Inves-
titionen schaffen, können sie langfristig die Finanzierungsfähigkeit des Staates 

Abbildung 23�
Mit 284 Euro pro Kopf investiert die 
Schweizer Bevölkerung im europäischen 
Vergleich am meisten in die Schienen
infrastruktur.
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im Verkehrsbereich gefährden, insbesondere wenn in zu engen Abständen neue 
Projekte beschlossen werden.26 

Was den Güterverkehr und die vom Gesetzgeber gewünschte Verkehrsverla-
gerung betrifft, hat die Inbetriebnahme des ersten grossen NEAT-Tunnels, der 
Lötschberg-Basistunnel, bisher nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Dies 
gab der Schweizer Bundesrat im vierten Verlagerungsbericht bekannt (2009). Die 
Kapazität der Gesamtachse Lötschberg/Simplon hat mit der Inbetriebnahme des 
Lötschberg-Basistunnels nicht signifikant zugenommen. Der Güterverkehr hat 
gegenüber den ursprünglichen Planungen Trassen an den Personenverkehr ab-
geben müssen. Es wurde auch keine signifikante Steigerung bei der Nachfrage 
beobachtet. Im ersten Betriebsjahr des Lötschberg-Basistunnels haben im Ver-
gleich zum Vorjahr lediglich ein Prozent mehr Züge und fünf Prozent mehr Netto-
tonnen verkehrt. Im Bericht des Bundesrats ist auch zu lesen, dass die betriebli-
chen Optimierungen durch den Lötschberg-Basistunnels durch diverse Faktoren 
eingeschränkt sind, insbesondere durch die Priorität des Personenverkehrs. Im 
ganzen Jahr 2008 wurde rund ein Drittel der angebotenen Trassenkapazitäten auf 
den Nord-Süd-Achsen nicht in Anspruch genommen. Eine vollständige Auslas-
tung über einen längeren Zeitraum ist ausgeblieben. 

Enger finanzieller Spielraum im FinöV-Fonds
Bevorschussung in Millionen Franken 

Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV).

Aufgrund des ZEB-Gesetzes (Art. 10) muss der Bundesrat im Jahr 2010 ein neues 
Investitionspaket « Bahn 2030 » zur Weiterentwicklung der Eisenbahninfrastruktur 
vorlegen. Bahn 2030 soll zwischen 12 Mrd. und 21 Mrd. Franken kosten. Unklar 
ist, wie sich Bahn 2030 finanzieren lässt. Bereits sicher ist aber, dass die Mit-
tel des bestehenden FinöV-Fonds nicht ausreichen, um zusätzliche Projekte zu 
finanzieren. 

26	 Grosseisenbahnprojekte werden zurzeit durch den FinöV-Fonds finanziert. Dieser Fonds ist 
mit bald 10 Mrd. Franken Schulden belastet, die voraussichtlich erst im Jahr 2030 zurück-
bezahlt werden können.

Der Lötschberg-Basis-�
tunnel hat bisher nicht �
zum gewünschten Ergebnis 
geführt. 

Abbildung 24�
Die Mittel des FinöV-Fonds sind 
jetzt schon mehr als ausgeschöpft. �
Für neue Eisenbahnprojekte �
müssen neue Finanzierungsquellen 
gefunden werden.
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3	Der Wettbewerb auf dem Schienennetz bedingt die Sicherstellung eines diskri-
minierungsfreien Netzzugangs. Der diskriminierungsfreie Zugang muss umfas-
send interpretiert werden, damit sich der Wettbewerb möglichst frei entfalten 
kann. Es reicht nicht aus, wenn der Zugang zum Netz gewährleistet ist, aber dort 
weitere Wettbewerbsverzerrungen bestehen bleiben. Von wesentlicher Bedeu-
tung sind insbesondere folgende potenzielle Hindernisse:
—	Benutzung der Einrichtungen wie Tankstellen, Rangierbahnhöfe �

oder Werkstätten
—	Zusatzleistungen wie Rangier- und Schiebedienste
—	Energiebezug
—	Letzte Meile (Zufahrt vom Nutzer auf das Netz)
—	Prioritätenordnung Personen-/Güterverkehr
—	Verursachergerechte Trassenpreise

3	Integrierte Eisenbahnunternehmen sind ungeeignet für einen funktionieren
den Wettbewerb auf den Schienen und haben einen enormen Mangel im Be-
reich der Kostenkontrolle. Die heutige Lösung ist intransparent und setzt fal-
sche Anreize: Während der Personenverkehr « Gewinn » schreibt, produziert 
der Infrastrukturbereich massive finanzielle Löcher. Ist das Hauptnetz (Swiss-
railgrid) institutionell von den Bahnunternehmen unabhängig, so wird die Re-
gulierung ausserdem einfacher und schlanker.27 Die höhere Komplexität im 
Bahnbetrieb ist hinzunehmen, geht sie doch einher mit einer professionelleren 
Prozessplanung und einer dringend notwendigen Transparenz. Der Wettbewerb 
muss Effizienzgewinne mit sich bringen, die die neu entstandenen Regulie-
rungskosten überschreiten. 

3	Die vorgeschlagene Übernahme der EU-Interoperabilitätsrichtlinien (2. Paket 
Bahnreform 2) ist zu unterstützen, aber über den Schienengüterverkehr eben-
falls auf den internationalen Personenverkehr auszudehnen (siehe unten). Sie 
ist ein massgeblicher Treiber, damit langfristig überhaupt Wettbewerb ermög-
licht wird.

3	Nationale und grenzüberschreitende Personenverkehrsdienstleistungen sind 
dem Wettbewerb nicht geöffnet. Im Zusammenhang mit einer im internationa-
len Vergleich schwachen Regulierung ist keine namhafte Effizienzsteigerung in 
diesem Bereich zu erwarten. Zumindest das international interoperable Haupt-
netz ist – in Umsetzung des 3. Liberalisierungspakets der EU – auch für den 
internationalen Personentransport (inklusive Kabotage) vollständig zu öffnen.

3	Im schweizerischen Eisenbahnnetz ist – analog dem Elektrizitätsnetz oder dem 
Strassennetz – zwischen einem Haupt- und einem Nebennetz zu unterscheiden. 
Das Hauptnetz soll die Strecken von nationaler und internationaler Bedeutung 
beinhalten – daher auch die im zweiten Schritt der Bahnreform 2 definierten 
interoperablen Strecken. Diese Netze sollen alleine in die Zuständigkeit des 
Bundes fallen. Für die Nebennetze sollen die Kantone zuständig sein. Damit 
werden Kompetenzen, Finanzierung und Nutzen übereinstimmen.

3	Die von der EU geforderte Priorisierung von Korridoren für den Güterverkehr 
ist ebenfalls zu prüfen. Gleichzeitig müssen auch intelligente Transportsysteme 
zur Förderung der Komodalität vorangetrieben werden. 

27	 Eine unabhängige Trassenvergabestelle rechtfertigt sich nur bei einer unsauberen Tren-
nung von Infrastruktur und Transport.
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Der Eisenbahnsektor

3	Das Trassenpreissystem muss grundlegend reformiert werden. Die Preise für 
die Netzbenutzung sollen in einem angemessenen Verhältnis zum Aufwand 
des Infrastrukturbetreibers und zur Qualität und zeitlichen Lage einer Tras-
senbenutzung stehen. Dazu muss der gesamte vertaktete Eisenbahnverkehr 
die Trassen prioritär benutzen dürfen, allerdings mit einem Preisaufschlag. 
Will man ernsthaft mehr Güter auf den Schienen transportieren, so müssen die 
Rahmenbedingungen zugunsten des Schienengüterverkehrs spürbar verbes-
sert werden.28

3	Im öffentlichen regionalen Personenverkehr sind die vom Staat bestellten Leis-
tungen systematisch auszuschreiben. Das Ziel ist, dass der Anreiz so gesetzt 
wird, dass das effizienteste Angebot gewählt wird (zum Beispiel, um ineffiziente 
Eisenbahnlinien durch effizientere Buslinien zu ersetzen). Das politisch defi-
nierte Angebot im regionalen Verkehr soll möglichst wirtschaftlich erbracht 
werden, damit Kunden und Steuerzahler von einem bestmöglichen Kosten-Nut-
zen-Verhältnis profitieren. Gefragt sind flexible Lösungen, die auch der Nach-
frage im zeitlichen Tagesverlauf Rechnung tragen. 

3	Aus der Trennung von Infrastruktur und Transport, der Anwendung der EU-In
teroperabilitätsrichtlinien, der Regel eines diskriminierungsfreien Netzzugangs 
und der Garantie klarer Wettbewerbsregeln leitet sich die absolute Notwen-
digkeit eines unabhängigen sektorspezifischen Regulators (RailCom) anolog 
der ElCom ab. Die Schweiz hat im europäischen Vergleich bis jetzt eine sehr 
schwache Eisenbahnregulierungsbehörde in der Form einer Ex-post-Schieds-
kommission, genannt SKE. Mit den heutigen Kompetenzen des Bundesamts 
für Verkehr (BAV) als Eigner und Aufsichtsbehörde sind Interessenkonflikte 
offensichtlich. Die Konzentration von Aufgaben im BAV widerspricht den inter-
nationalen Vorgaben und auch den bundeseigenen Weisungen. Dies obschon 
das UVEK in seinen Leitlinien zur Weiterentwicklung der Regulierung in den 
schweizerischen Netzinfrastrukturen vom 12. Dezember 2007 festgehalten hat-
te, dass die Regulierung unabhängig ausgestaltet werden muss (Leitlinien 10, 
Seite 18), wenn Entscheide neutral oder frei von Instruktion getroffen werden 
sollen. Im selben Dokument wird richtigerweise präzisiert, dass es insbeson-
dere problematisch sein könnte, wenn der Bund gleichzeitig am ehemaligen 
Monopolisten mehrheitlich beteiligt ist. Damit sich der Wettbewerb im Schie-
nenbereich dauerhaft etablieren kann, muss eine unabhängige Regulierungs-
behörde gegründet werden, die so lange wie notwendig den Eisenbahnmarkt 
beaufsichtigt. Die RailCom soll über ein eigenes Fachsekretariat verfügen und 
folgende Kernaufgaben erfüllen:
—	Sie legt die Trassenpreise (ex ante) nach den auf dem Verordnungsweg defi-

nierten Prinzipien fest. Die Kommission kann wettbewerbsverzerrende Tras-
senpreise untersagen und soll Anreize für einen wirtschaftlichen Betrieb und 
Unterhalt der Schieneninfrastruktur setzen. Sie ergreift die Initiative entwe-
der aufgrund einer Klage oder von Amtes wegen.

—	Sie vermittelt und entscheidet bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
gesetzlich diskriminierungsfreien Netzzugang. Sie kann gegen technische, 
betriebliche und kommerzielle Barrieren der Eisenbahnverkehrsunterneh-
men und Infrastrukturbetreiber einschreiten.

28	 Im täglichen Betrieb ergaben sich folgende Unterschiede bei den Trassenpreisen zwischen 
einem 500 Tonnen schweren Intercity (IC) zwischen Zürich und Bellinzona (187 Kilometer) 
und einem 1400 Tonnen schweren Güterzug (UKV) mit ähnlicher Laufleistung: Für den IC 
bezahlte die SBB 888 Franken, für den UKV-Zug 1098 Franken. Der Bund bezahlte den 
Deckungsbeitrag für den Güterzug in der Höhe von 710 Franken. Für den Güterzug war 
damit ein Gesamttrassenpreis von 1808 Franken zu zahlen. Insgesamt verbilligte der Bund 
den Trassenpreis für den Güterverkehr im Jahr 2005 im Umfang von rund 61 Mio. Franken. 
Dieser Betrag ist inzwischen Schritt für Schritt auf null reduziert worden. Das wird dadurch 
kompensiert, dass die SBB für den Wagenladungsverkehr (WLV) keinen Deckungsbeitrag 
mehr bezahlt.
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—	Sie übt die Aufsicht über die Trassenvergabestelle aus, solange die Infra-
struktur und der Verkehr nicht rechtlich getrennt sind. 

—	Die Rolle des BAV ist auf exekutive Funktionen zu beschränken. Nur unter 
solchen klar getrennten Verantwortlichkeiten besteht die Chance, dass im 
schweizerischen Eisenbahnsektor Wettbewerb eintritt. 

3	Die vorgeschlagene sektorspezifische Regulierungsbehörde soll nicht als per-
manentes Organ betrachtet werden, sondern als temporäre Instanz, die den 
immer mehr vom Wettbewerb geprägten Eisenbahnmarkt unabhängig beauf-
sichtigt. Daher muss die Existenz der RailCom zeitlich befristet werden (z.B. 
zehn Jahre), damit die Notwendigkeit dieser Institution periodisch hinterfragt 
wird. Auch sollte geprüft werden, ob eine einzige (neue) Wettbewerbsbehörde 
geschaffen werden soll, in die neben der WEKO auch die Sektorbehörden mit 
Wettbewerbsaufgaben und der Preisüberwachung eingegliedert werden.

3	Damit die Bahn dank sinnvoller Ausbauprojekte in der Zukunft weiterhin wach-
sen kann, braucht es künftig eine vertiefte und transparente Analyse zur Aus-
wahl der Projekte. Nur die aus volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftli-
cher Sicht überzeugenden Einzelprojekte dürfen gebaut werden. Ausserdem 
gilt es zu prüfen, ob nicht durch den Einsatz intelligenter Steuerungssysteme 
Kapazitäten effizienter genutzt werden können. Unter Berücksichtigung von 
regionalem Nutzen sollen Kantone und Gemeinden beim Nebennetz einen ent-
sprechenden Finanzierungsbeitrag leisten. 

3	Die nachhaltige Finanzierung der Infrastrukturen im schweizerischen Eisen-
bahnsektor ist heute nur teilweise gesichert. Aufgrund der begrenzten finanzi-
ellen Mittel, die hierfür zur Verfügung stehen, ist es notwendig, die Fragen « Wer 
bezahlt? » und « Welche Projekte werden bezahlt? » zu stellen. Der unklaren Ver-
teilung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Kantonen und Spezialfinanzierun-
gen (z.B. FinöV-Fonds) muss ein Ende gesetzt werden. Damit die öffentlichen 
Mittel möglichst wirtschaftlich eingesetzt werden, muss der Eigenfinanzie-
rungsgrad des gesamten öffentlichen Verkehrs spürbar erhöht werden. Dies 
bedingt, dass die Finanzierung künftig verursachergerecht gestaltet wird. Der 
öffentliche Verkehr deckt heute lediglich die Hälfte seiner Kosten. Eine solche 
Situation schafft Fehlanreize. Die andere Hälfte wird durch die öffentliche Hand 
und den Strassenverkehr quersubventioniert. Alleine auf Bundesebene entrich-
tet der Strassenverkehr via LSVA und Mineralölsteuern fast 2 Mrd. Franken 
zugunsten des öffentlichen Verkehrs (vgl. Abbildung 17, Seite 39). Es ist nicht 
nachvollziehbar, das vor diesem Hintergrund neue Abgaben für den Strassen-
verkehr in Betracht gezogen werden. Die Entflechtung der Finanzierungsflüsse 
für die Strassen- und die Schieneninfrastrukturen soll auch eine transparentere 
Mittelverwendung ermöglichen. 

3	Mobility Pricing ist eine Möglichkeit, verursachergerechte Zuschläge auf Fahr-
karten und Abonnementen im Personenschienenverkehr einzuführen. In einem 
ersten Schritt könnten Strecken und in einem zweiten Schritt Zeitfenster ver-
teuert werden. Die erhoffte Lenkungswirkung dürfte allerdings nicht eintreten. 
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Der Postsektor �Dank dem Druck der 
Marktöffnung verbesserte der früher 
defizitäre Staatsbetrieb seine Ertragslage. 
Das Restmonopol schadet dem Kunden �
und ist daher aufzuheben.

Der Schweizer Postsektor im internationalen Vergleich 

Für die Messung der Qualität von Postdienstleistungen liegen nur vier Erhebungs-
jahre vor, nämlich jene der Periode von 2002 bis 2005. Bei der Umfrage des WEF 
wurde dabei jeweils nach der Effizienz der Postdienste gefragt. Die Schweiz be-
findet sich zwar nicht an der Spitze, bewegt sich aber zwischen dem fünften und 
dem siebten Rang. Japan, Island und Dänemark schneiden bei den Postdienstleis-
tungen am besten ab. 

 WEF-Rangliste zur Posteffizienz (2002 bis 2005) 

Quelle: WEF: The Global Competitiveness Report, 2002 – 2005.

Bedeutung für die Wirtschaft

Trotz zunehmender Bedeutung der elektronischen Kommunikation bleibt der phy-
sische Brief auch weiterhin ein wichtiges Kommunikationsmittel.29 Auch die Ver-
teilung von Gütern mittels Paketen ist von ungebrochener Bedeutung. Sowohl für 
den Konsumenten als auch für die Unternehmen. Mit den wachsenden E-Com-
merce-Dienstleistungen ist sogar mit steigenden Sendungsmengen im Paketbe-
reich zu rechnen. 

29	 Dies ist mit der elektronischen Kommunikation heute nur teilweise möglich. 85 Prozent und 
damit die vorwiegende Mehrheit der Briefe werden heute von Geschäftskunden gesendet.

Abbildung 25�
Die Effizienz der Postdienste wurde �
von den Befragten insbesondere �
in Japan, Island und Dänemark �
positiv beurteilt. Die Schweiz bewegt 
sich zwischen dem fünften und �
dem siebten Rang.

Mittelwert

Median

8

7

6

5

4

3

2

1

Si
ng

ap
ur

Sc
hw

ei
z

D
eu

ts
ch

la
nd

Fi
nn

la
nd

D
än

em
ar

k

Is
la

nd

Ja
pa

n

Briefe sind weiterhin �
ein wichtiges Kommuni
kationsmittel.



57

Nachdem der Postsektor während Jahrzehnten vom Wettbewerb ausgeklam-
mert war, entsteht seit einigen Jahren zunehmend ein Markt. Die technologi-
sche Innovation (E-Substitution), der Ersatz des Briefes durch E-Mail, erlaubt 
die Erschliessung ganz neuer Handlungsfelder.30 Dank optimierter Prozesse und 
Investitionen in moderne Technologien verbesserten die früher meist massiv defi-
zitären staatlichen Betriebe ihre Ertragslage nach der Marktöffnung spürbar und 
erhöhten ihre Wettbewerbsfähigkeit markant. Heute können die meisten ehema-
ligen europäischen Monopolbetriebe ihre Marktanteile erfolgreich gegen neue 
Anbieter verteidigen. 

Die Grundversorgung ist im Postbereich ein wichtiges Thema. Vor allem die his-
torischen Anbieter erachten diese als wichtiges Angstargument, um die Marktöff-
nungen zu blockieren. Abgesehen von der Pflicht zur Erbringung des Zahlungs-
verkehrs ist die heutige Universaldienstlast in der Schweiz im internationalen 
Vergleich gut. Trotzdem wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert, wie hoch 
die Universaldienstkosten tatsächlich sind. Die umfangreichste Studie zur Uni-
versaldienstlast kam zum Schluss, dass die Grundversorgungskosten zulasten 
der Schweizerischen Post bei Weitem nicht so hoch anfallen wie ursprünglich an-
genommen (BDO-WIK, 2007). Dass der schweizerische Universaldienstanbieter 
durch die Erbringung der Grundversorgung insgesamt Überschüsse erzielt, ist 
auch in den jährlichen Berichten der Postregulationsbehörde (PostReg) ersicht-
lich (728 Mio. Franken im Jahr 2009).

Entwicklung der Sendungsmengen
2000 und 2009, Schweizerische Post, Briefe und Zeitungen, �
in Millionen Sendungen 

Quellen: Die Schweizerische Post, Geschäftsberichte 2000 und 2009.

30	 Der Substitutionsprozess ist immer noch im Gange, auch wenn die Briefvolumen bisher 
nicht so stark abgenommen haben wie dereinst befürchtet. Die Sendungsmengen von Brie-
fen und Zeitungen ist in den letzten Jahren sogar leicht gestiegen. Zwischen 2000 und 2008 
betrug der gesamte Zuwachs ein Prozent. Wegen des weltweit höchsten Briefvolumens 
pro Einwohner ist der schweizerische Briefmarkt im internationalen Vergleich weiterhin 
überdurchschnittlich attraktiv. Dies ermöglicht tiefere Stückkosten und verhältnismässig 
bessere Chancen auf einem funktionierenden Postmarkt. 

Die Marktöffnung verbesserte die 
Ertragslage der Post. 

Die Grundversorgung ist heute 
überfinanziert.

Abbildung 26�
Es findet eine Verlagerung auf 
elektronische Kommunikationsmittel 
statt. Dennoch hat die Zahl der Brief-
sendungen gegenüber dem Jahr 2000 
nicht abgenommen. 
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Der Postsektor

Internationale Rahmenbedingungen

Die Liberalisierung in Europa nimmt die Form einer graduellen Reduktion des 
Monopols bei mehr oder weniger gleichbleibender Universaldienstverpflichtung 
an. Durch diese Form der Marktöffnung erhoffte sich die Europäische Kommis
sion einen Effizienzdruck auf das historische Postunternehmen sowie die Schaf-
fung eines Postbinnenmarktes. Mit der Zeit wurde zunehmend klar, dass ein Mo-
nopol im Briefbereich nicht notwendig ist für einen funktionierenden Postmarkt. 
Auch die Rechtfertigung des Monopols als Finanzierungsinstrument zugunsten 
der Grundversorgung wurde zunehmend unhaltbar: Anstelle der ursprünglich 
prognostizierten Defizite haben die meisten Postunternehmen Überschüsse er-
wirtschaftet. Die Liberalisierung im Postsektor ist wenig komplex und sehr er-
folgreich.

Die EU setzt lediglich Mindestanforderungen im Öffnungsprozess. Mitgliedsstaa-
ten sind frei, den Liberalisierungsprozess schneller zu beschliessen und die Uni-
versaldienstverpflichtungen umfassender zu formulieren. Mehrere Staaten nutz-
ten diese Gelegenheit und öffneten ihre Postmärkte bereits mehrere Jahre vor 
der EU-Frist vollständig. In den nicht regulierten Bereichen (meistens Express-
sendungen und Pakete über 20 Kilogramm) begann eine De-facto-Liberalisierung 
Anfang der 1980er-Jahre. Wie zu erwarten, ist der Wettbewerb in diesen Berei-
chen am stärksten. 

Zahlreiche Berichte kommen zum Schluss, dass das europäische Öffnungsmodell 
zu positiven Ergebnissen im Postmarkt geführt hat. Die EU-Kommission stellte 
insbesondere fest, dass die Liberalisierung bis anhin dem Universaldienst nicht 
geschadet hat und dass diese zu Produktinnovationen, Diversifizierung und zu ei-
ner Internationalisierung des Postgeschäfts geführt hat. Die Liberalisierung wird 
als Erfolg gewertet. Deshalb wurde am Öffnungskurs festgehalten. Der letzte Öff-
nungsschritt ist im Rahmen der dritten Postdirektive vorgesehen. Diese Direktive 
besagt, dass der Postmarkt ab 1. Januar 2011 voll geöffnet sein muss. Für einige 
Länder Ost- und Südeuropas besteht eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2013. 
Zudem wird die Definition des Universaldienstes und der Postregulationsbehör-
de der ersten Postdirektive beibehalten. Ob der Wettbewerbsdruck im Briefmarkt 
mit der kompletten Marktöffnung tatsächlich steigen wird, ist noch unklar. Die 
historischen nationalen Postunternehmen dürften unter grösseren Druck kom-
men. Insbesondere, falls sie nicht bereits ihre Kostenstruktur optimiert haben. 
Die EU-Richtlinie sieht weiterhin eine unabhängige Regulierungsbehörde vor, die 
den Postmarkt beaufsichtigen soll. Die Richtlinie sieht einzig ein Zugangsrecht 
zu Adressdatenbanken und Postfachanlagen des marktbeherrschenden Anbieters 
vor.

Im Unterschied zu den anderen Netzwerkindustrien geht es bei der Liberalisie-
rung im Postsektor in erster Linie um eine De-facto- und erst in zweiter Linie um 
eine De-iure-Liberalisierung: Da die nationalen Postunternehmen kein physisches 
Netz besitzen, zu dem der Zugang der Konkurrenten verhindert werden könnte 
(die wichtigste Infrastruktur zur Erbringung der Postdienste sind frei zugängliche 
öffentliche Strassennetze), können ebendiese Konkurrenten relativ leicht in den 
Markt eintreten, es sei denn, strenge staatliche Regeln verbieten das. Allerdings 
erweist sich die Duplizierung eines landesweiten Verteilungsnetzes als sehr teuer 
und daher für die neuen Anbieter als nicht wirtschaftlich finanzierbar (vor dem 
Hintergrund der Verdoppelung des bestehenden Netzes). Wegen der arbeitsin-
tensiven Postzustellung ist in Randregionen kaum mit Wettbewerb zu rechnen. 
In den meisten Ländern gewannen die neuen Anbieter nur geringe Marktanteile 
im Briefbereich (meistens unter zehn Prozent des Briefvolumens). Ihr Spielraum 
wurde oft durch diverse Auflagen eingeschränkt, wie zum Beispiel die Einhaltung 
der Arbeitsbedingungen des historischen Anbieters.

EU: Das Briefmonopol ist unnötig für 
eine funktionierende Postversorgung.

Der Wettbewerb ist in den nicht regu-
lierten Postbereichen am stärksten. 

Die europäische Liberali
sierung wird als Erfolg 
gewertet. 

In Randregionen findet kaum 
Wettbewerb statt.
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Entwicklung der Marktanteile im Briefbereich* bei ausgewählten 
Postunternehmen�
1998 bis 2008, in Prozent der Sendungsmengen 

*	Deutschland: Briefe bis 1000 Gramm. Niederlande: Briefe inklusive Zeitungen und Zeitschriften. �
Schweden: Briefe und Direct Mail. Grossbritannien: Briefe bis 350 Gramm.

Quelle: ITA Consulting und WIK-Consult, 2009, The Evolution of the European Postal Market since 1997, Final Report.

Der Zustand des Postsektors Ende 2008 in Europa lässt sich demnach wie folgt 
zusammenfassen (Ecorys, 2008): 
—	Verschiedene Länder versuchen mit obligatorischen Minimallöhnen, Mehrwert-

steuerausnahmen oder anderen Lizenzbedingungen, den Markteintritt der Kon-
kurrenten zu erschweren.

—	Gesamthaft gesehen scheint der Markt zu stagnieren, obwohl in einigen Län-
dern Europas die Volumen noch wachsen. Substitutionseffekte haben jedoch 
eingesetzt und zeigen ihre ersten Wirkungen. Zudem ändert sich die Qualität 
der Postdienste: Von Zweiweg-Briefen geht es mehr und mehr in Richtung ad-
ressierte Werbung (« Direct Mail »).

—	Die historischen Postunternehmen Europas haben nun substanziell restruk-
turiert. Fast alle sind in Unternehmen umgewandelt (korporatisiert) und die 
Privatisierung scheint weiterzugehen.

—	Was den Universaldienst betrifft, so scheint sich nicht viel zu bewegen: Die histo-
rischen Postunternehmen versuchen so weit wie möglich, ihren Freiraum aus-
zuloten und das teure Postnetz mit effizienteren Agenturen zu ersetzen. Einige 
Länder versuchen zudem, den Universaldienst enger zu definieren.

Abbildung 27�
Trotz Marktöffnung konnten die 
ehemaligen Monopolbetriebe ihre 
dominante Stellung im Markt halten.
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Der Postsektor

Stand der Marktöffnung in Europa, 2007 

Quelle: ITA Consulting / WIK-Consult, 2007.

—	Was die Arbeitsplätze angeht, so ist im Postsektor bisher ein relativ geringer 
Arbeitsplatzabbau zu verzeichnen.

—	Auf regulatorischer Ebene versuchen einige Länder (Grossbritannien, Deutsch-
land), den Zugang der Konkurrenten zu den Netzen der historischen Operatoren 
zu regulieren. Es ist jedoch unsicher, ob sich dieses Modell durchsetzen wird. 

—	Betreffend Markt zeigt die Ecorys-Studie Folgendes: 1. Im KEP-Markt (Kurier, 
Express, Pakete) hat sich der Wettbewerb weiter verstärkt und sechs Postunter-
nehmen (DHL, UPS, TNT, Fedex, La Poste und Royal Mail) teilen sich 70 Prozent 
des gesamteuropäischen Marktes (S. 124). 2. Der europäische Markt für Pakete 
ist geöffnet. 3. Wachsender Wettbewerb zeichnet sich in den meisten Ländern 
auch bei den unadressierten und bei den internationalen Briefen ab (S. 113 – 114). �
4. Einzig bei den nationalen Briefen ist der Wettbewerb nicht befriedigend, denn 
in den meisten Ländern ist der Marktanteil in diesem Segment unter zehn Pro-
zent, obwohl theoretisch rund 25 Prozent des Marktes für die Konkurrenz zu-
gänglich wären. Allerdings nimmt der Marktanteil der Konkurrenten in fast allen 
Ländern regelmässig zu und erreicht in den am weitesten fortgeschrittenen 
Ländern 2007 14  Prozent (Niederlande), elf Prozent (Spanien), zehn Prozent 
(Deutschland) und neun Prozent (Schweden). Die historischen Anbieter behal-
ten oft verschiedene Wettbewerbsvorteile (Ausnahmen von der Mehrwertsteuer 
usw.).

Abbildung 28�
In den meisten Ländern Europas ist �
die Postmarktliberalisierung weiter 
fortgeschritten als in der Schweiz.

Volle Marktöffnung spätestens 2011

Liberalisiert

Volle Marktöffnung spätestens 2013
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Rahmenbedingungen in der Schweiz

Der Postsektor in der Schweiz charakterisiert sich durch eine Nachfolge des eu-
ropäischen Systems mit einer bisher um etwa drei Jahre verzögerten Liberalisie-
rung. Wobei die Schweiz das genau gleiche Liberalisierungsmodell anwendet wie 
die EU. Der Postmarkt wurde schrittweise und kontrolliert geöffnet. Als Bedin-
gungen für einen zusätzlichen Öffnungsschritt galten eine gesicherte Finanzie-
rung der Grundversorgung sowie die Berücksichtigung der Entwicklung in der EU. 
Waren diese Konditionen erfüllt, konnte der Bundesrat in Eigenkompetenz Teile 
des Postmarktes dem Wettbewerb öffnen.31 

Der Universaldienst in der Schweiz, wie er in der geltenden Postgesetzgebung 
definiert wird, unterscheidet sich – mit Ausnahme des Zahlungsverkehrs – nur 
unwesentlich von demjenigen in europäischen Ländern. Aus historischen, politi-
schen und unternehmensstrategischen Gründen bietet aber die Schweizerische 
Post Dienstleistungen, die über den gesetzlichen Anforderungen liegen (Vertei-
lung von A-Post-Briefen sechs Tage pro Woche, vergleichsweise geringer Agen-
turanteil im Poststellennetz). Die Schweiz hat zum Beispiel eines der dichtesten 
Netze traditioneller Poststellen und dies, obwohl seit 2001 über 1000 traditionelle 
Poststellen geschlossen wurden. 

Der Paketmarkt ist seit 2004 geöffnet und das Briefmonopol seit 2006 auf 100 
Gramm gesenkt. Seit 2004 gelten auch eine Konzessionspflicht für alle nicht 
reservierten Postdienstleistungen und eine Postregulationsbehörde (PostReg) 
überwacht die Einhaltung. Die Postleistungen in geöffneten Marktsegmenten 
sind im internationalen Vergleich relativ günstig. Monopoltarife für Briefe bis �
20 Gramm gehören zu den teuersten in Europa.

Der Öffnungsprozess in der Schweiz stützte sich auf ein Postgesetz und nicht auf 
ein Postmarktgesetz. Damit ist die Postgesetzgebung weiterhin einseitig auf die 
Schweizerische Post ausgerichtet. Zu den Konkurrenten wird einzig gesagt, dass 
sie eine Konzession brauchen. Obwohl die Post eine öffentlich-rechtliche Anstalt 
ist, wird die Corporate Governance wie beim teilprivatisierten Telekommunika-
tionsanbieter Swisscom konzipiert: Der Bundesrat wählt einen neunköpfigen 
Verwaltungsrat, der die strategischen Ziele des Bundesrats umsetzt. Diese stra-
tegischen Ziele bleiben relativ vage formuliert und verlangen von der Post, wett-
bewerbsfähig, eigenwirtschaftlich und kundenorientiert zu sein. Zudem wird die 
Post mit einem minimalen Dotationskapital von 1,3 Mrd. Franken ausgestattet. 
Sie hat deshalb die Aufgaben, ihre Eigenkapitalbasis zu erhöhen sowie die Pensi-
onskasse ihrer Mitarbeitenden auszufinanzieren. Diese Ausfinanzierung war Ende 
2007 abgeschlossen. 

31	 Den ersten Schritt der Liberalisierung stellte das Postgesetz von 1997 dar. Die Schweiz 
musste auf Druck der EU die Telekomliberalisierung vollziehen und ein unabhängiges 
Unternehmen schaffen. Gleichzeitig wurde am 1. Januar 1998 die Post als unabhängige 
öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes ausgegliedert. Das Postgesetz von 1997 definierte 
zum ersten Mal den flächendeckenden Universaldienst, der im Unterschied zu den meisten 
Ländern Europas auch den Zahlungsverkehr beinhaltet. Zur Finanzierung des Universal-
dienstes wurde der Schweizerischen Post ein Monopol von Briefen und Paketen bis zu zwei 
Kilogramm zugesprochen (350 Gramm in der EU). Die Preise im Monopolbereich müssen 
vom Bund (UVEK) genehmigt werden.

Die Liberalisierung folgt �
dem EU-Modell mit dreijähriger 
Verzögerung.  

Die schweizerischen �
Postdienstleistungen �
liegen über gesetzlichen 
Anforderungen.

Die Schweiz hat teure Monopoltarife.

Die Postgesetzgebung ist einseitig auf 
Schweizerische Post ausgerichtet.
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Der Postsektor

Gewichtete Preise der inländischen 
A- und B-Briefposteinzelsendungen bis 20 Gramm �
Stand: April 2009

Quelle: PostReg, Tätigkeitsbericht 2008, Postregulationsbehörde.

Im Mai 2002 präsentierte der Bundesrat « eine Gesamtschau zur weiteren Ent-
wicklung des Postwesens ». Dies ist bis heute das weitaus solideste Dokument des 
Bundesrats zur Post. Er beurteilt die Dienstleistungen der Post (Qualität, Preise 
und Kundenzufriedenheit) und auch die Eigenfinanzierung des Universaldienstes 
als solches sehr positiv. Hingegen ist laut Bundesrat die « finanzielle Situation der 
Post, namentlich hinsichtlich der Eigenkapitalbasis, im Hinblick auf die kommen-
den Herausforderungen noch nicht ausreichend gesichert » (S. 5031). Seit 2002 
verbesserte sich die finanzielle Situation der Schweizerischen Post wesentlich.

Vor dem Hintergrund politischer Vorstösse formulierte der Bundesrat 2002 die zu-
künftige Postpolitik. Sie wird seit 2002 schrittweise – zuerst einmal in der Postver-
ordnung von 2003 und im Entwurf zum Postgesetz (Totalrevision der Postgesetz-
gebung) – umgesetzt. Darin betont der Bundesrat die Wichtigkeit der Qualität des 
Universaldienstes und setzt teilweise Universaldienst mit Poststellennetz gleich. 
Er will dabei der Post Flexibilität in der Erbringung der Postdienstleistungen ge-
ben und gleichzeitig den verschiedenen politischen Forderungen gerecht werden. 
Dazu will er eine unabhängige Kommission einsetzen und hat dies seither auch 
in der Form der « Kommission Poststellen » umgesetzt. Zudem will der Bundesrat 
den Postmarkt weiterhin « schrittweise und kontrolliert » öffnen. 

Fast gleichzeitig beauftragte der Bundesrat das UVEK, die Revision des Post- und 
Postorganisationsgesetzes vorzubereiten. Diese Revision beinhaltete die folgen-
den Ziele: Schaffung von gleichen Rahmenbedingungen für alle Anbieter, Siche-
rung der Grundversorgung sowie mehr Unternehmensspielraum zugunsten der 
Schweizerischen Post (Rechtsform, Arbeitsbedingungen). Die Post soll im Post-
gesetz weiterhin verpflichtet werden, die Grundversorgung mit Postdiensten und 
mit Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs im ganzen Land sicherzustellen. Zu-
dem sollen auch private Anbieter dazu verpflichtet werden, Verhandlungen über 
einen Gesamtarbeitsvertrag zu führen und die branchenüblichen Arbeitsbedin-
gungen einzuhalten. Die Grundversorgung wird enger definiert und beinhaltet neu 
nur noch Einzelsendungen. Die Verpflichtung zur Betreibung eines landesweiten 
Poststellennetzes bleibt aber bestehen. Der Entscheid zur vollständigen Brief-

Abbildung 29�
Die Brieftarife in der Schweiz gehören 
zu den teuersten in Europa.
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Der Bundesrat präsentiert eine 
Gesamtschau zum Postwesen.

Der Bundesrat will den Postmarkt 
schrittweise und kontrolliert öffnen. 
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marktöffnung soll nach Vorstellung des Bundesrats nicht im Rahmen der Total-
revision der Postgesetzgebung getroffen werden. Erst ein Jahr nach dem Inkraft-
treten des neuen Postgesetzes soll das Parlament über die totale Marktöffnung 
entscheiden, wobei dieser Entscheid dem fakultativen Referendum unterworfen 
ist. Die Transformation der Rechtsform der Post in eine spezialgesetzliche Akti-
engesellschaft wird im weiterhin bestehenden Postorganisationsgesetz geregelt. 
Das Kapital kann bis zu 49 Prozent veräussert werden. Die Idee der Eignerstra-
tegie wird aber beibehalten. Die Marktordnung wird neu definiert, d.h. die Trans-
formation des Postgesetzes in ein Postmarktgesetz wird angeregt. Somit wird 
auch der Postregulator – nun PostCom genannt – neu definiert. Dieser hat vor 
allem folgende Funktionen: Aufsicht über die Grundversorgung, Regulierung des 
Zugangs zu Postfachanlagen, Regulierung des Zugangs zu Adressdatenbanken, 
Schlichtung im Fall der Schliessung von Poststellen und von Kundenklagen. Al-
lerdings kann die PostCom hier nicht verfügen. 

Im internationalen Vergleich steht somit die Schweiz im heutigen Stadium wie folgt 
da: Während die EU ab 1. Januar 2011 de iure voll liberalisiert, wird die Schweiz 
weiterhin das Monopol auf 50 Gramm behalten. Noch nicht beschlossen ist, wann 
die vollständige Marktöffnung stattfinden soll. Was den Wettbewerb im Schweizer 
Postsektor betrifft, so ist dieser in etwa mit dem Stand des Wettbewerbs in Europa 
vergleichbar: Die Konkurrenten haben substanzielle Marktanteile im KEP-Markt 
(Kurier-Express-Paket), können sich allerdings im nationalen Briefmarkt kaum 
etablieren. Im Briefbereich verfügt die Schweizerische Post über einen Marktan-
teil von 99,9 Prozent. Diese Situation wird sich seit der Senkung des Monopols auf 
50 Gramm vom 1. Juli 2009 nur leicht verändern. Es ist davon auszugehen, dass 
die Wettbewerber insgesamt mittelfristig kaum über einen Marktanteil von zehn 
Prozent hinauskommen werden. Da unter der geltenden Monopolgrenze 75 Pro-
zent des Briefvolumens im Monopol verbleiben, ist dies wenig erstaunlich. 

Weiter verfügt die Schweizerische Post über gewisse gesetzliche Vorteile, wie 
zum Beispiel über die Ausnahme des Sonntags- und Nachtfahrverbots. Auch ist 
es dem Postregulator in den letzten Jahren kaum gelungen, die gesetzliche Ein-
haltung des Quersubventionierungsverbots vom Universaldienst zu den übrigen 
Diensten zu kontrollieren. Wegen der ausserordentlich hohen Sendungsmenge 
wird der schweizerische Briefmarkt von Experten als besonders markttauglich 
bezeichnet. Aktuell werden darüber hinaus politische Stimmen in der Schweiz 
laut, die eine Banklizenz für die Schweizerische Post fordern. Damit soll der Ser-
vice public noch stärker querfinanziert werden.

Die Briefmarktöffnung soll 
nach der Totalrevision der 
Postgesetzgebung erfolgen.

Unter den geltenden Bedingungen �
fallen 75 Prozent des Briefvolumens 
ins Monopol. Im internationalen 
Vergleich bildet die Schweiz bei der 
Postmarktliberalisierung das 
Schlusslicht. 

Die Schweizer Post geniesst nach wie 
vor grosse Privilegien.
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Der Postsektor

Schweiz mit höchster Anzahl Briefpostsendungen pro Kopf
Briefsendung je Einwohner, 2006 

Quelle: PostReg, Tätigkeitsbericht 2008, Postregulationsbehörde.

Empfehlungen der Wirtschaft

3	Die bisherigen bzw. die bevorstehenden Öffnungsschritte haben die Effizienz 
und die Wirtschaftlichkeit der Postdienste substanziell erhöht. Die Schweize-
rische Post, im Einklang mit den strategischen Zielen des Bundesrats, steckte 
den grössten Teil der Gewinne in ihre Pensionskasse, erhöhte ihre Eigenkapital-
basis und investierte massiv in moderne Infrastrukturen. Diese brachten bisher 
keine direkten Vorteile für die Kunden. Insbesondere in dem vom Wettbewerb 
geschützten Briefbereich erzielt die Post lukrative Margen. Deshalb ist zu hof-
fen, dass mit der vollständigen Briefmarktöffnung, zusammen mit passenden 
Rahmenbedingungen, die Effizienzgewinne in Zukunft vermehrt den Kunden 
weitergegeben werden. 

3	Eine vollständige Öffnung des Briefmarktes – angesichts der Erfahrungen in 
der EU – ist nicht automatisch mit mehr Wettbewerb gleichzusetzen. Es zeigt 
sich, dass trotz vollständiger Marktöffnung Konkurrenten nur zögerlich auf den 
Markt eintreten. Dies hat mit dem Monopolcharakter des Postdistributionsnet-
zes, aber auch mit der technologischen Dynamik und der Schrumpfung des lu-
krativen Briefmarktes zu tun. Deshalb sollen Drittanbieter mit der vollständigen 
Marktöffnung den Zugang zur Infrastruktur der Schweizerischen Post erhalten. 
Dieser Zugang soll im Minimum die Postfächer und die Adressdatenbanken 
beinhalten. Auf der Basis von Verhandlungen soll es für die Konkurrenten auch 
möglich sein, Zugang zum Distributionsnetz und den Sortierzentren zu erhal-
ten. Falls keine Einigung zustande kommt, muss die Postregulationsbehörde 
die Zugangskonditionen bestimmen. Die Kompetenz der Regulationsbehörde 
zur Festlegung der Zugangsbedingungen muss zeitlich befristet werden. Nur 
so kann sichergestellt werden, dass neue Anbieter trotz Zugangsregulierung 
parallele Netze ausbauen. 

Abbildung 30�
85 Prozent der Briefe werden heute von 
Geschäftskunden gesendet.
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3	Gleichzeitig mit der Abschaffung des Monopols gilt es, offene und transpa-
rente Regeln für einen funktionsfähigen Wettbewerb zu gewährleisten. Wett-
bewerbsverzerrungen durch die Vergabe einseitiger Vorteile oder unhaltbare 
Quersubventionierungen müssen möglichst früh erkannt und beseitigt werden. 
Grundversorgungsdienstleistungen (Postdienste und Zahlungsverkehr) müs-
sen ausgeschrieben werden. Ebenfalls ist die Schweizerische Post in eine pri-
vatrechtliche Aktiengesellschaft umzuwandeln. Falls die Post nicht vollständig 
privatisiert wird, ist das Eigentum der Post (wie bei Swisscom) vom Finanzde-
partement und nicht vom UVEK zu verwalten.

3	Der sektorspezifische Regulator (PostReg oder neu PostCom) ist solange ge-
rechtfertigt, als sich kein funktionierender Wettbewerb im Postmarkt etabliert. 
Heute kann die Wettbewerbskommission (WEKO) weder dauernde Aufsichts-
pflichten über einzelne Marktteilnehmer übernehmen, noch einen allfälligen �
Zugang zu einzelnen Einrichtungen (Postfach, Distributionsnetz) im Detail 
technisch regeln. Weiter kann nur eine spezialisierte Instanz das Verbot von 
Quersubventionierungen zulasten des Staatshaushalts kontrollieren. Solange 
die Post für die Erbringung der Grundversorgung weiterhin in irgendeiner Form 
unterstützt wird (Fonds, Subventionen), muss ein explizites Quersubventionie-
rungsverbot vom postalischen Universaldienst zu den übrigen Diensten vorge-
sehen werden. 

3	Sobald der Wettbewerb im Postmarkt funktioniert und die Schweizerische Post 
bzw. der Universaldienstanbieter die vollständige Verantwortung zur Finanzie-
rung der Grundversorgung übernimmt sowie die Schweizerische Post in ein 
privatrechtliches Unternehmen umgewandelt wird, muss der sektorspezifische 
Postregulator abgeschafft werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Überwachung 
des Universaldienstauftrags einem Bundesamt (für Post) und die Überwachung 
des korrekten Wettbewerbsverhaltens der WEKO zu übertragen. Im Gesetz ist 
eine entsprechende Sunset-Klausel vorzusehen.

3	Die Post muss in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, über genügend 
flexible Anstellungsbedingungen verfügen und eine möglichst grosse Freiheit 
bei der Art und Weise, wie die Grundversorgung zu erbringen ist, erhalten. Ins-
besondere soll es möglich sein, die Poststellen flächendeckend durch Agentu-
ren zu ersetzen. Dafür wäre der Verzicht auf eine Grundversorgungsverpflich-
tung im Zahlungsverkehr begrüssenswert. Für eine möglichst wirtschaftliche 
Erbringung der Grundversorgung muss der Universaldienst an die Kunden
bedürfnisse angepasst werden. Eine Universaldienstpflicht kann lediglich vor-
geschrieben werden, wenn der freie Markt gewisse Dienstleistungen nicht in 
der benötigten Menge, zur gewünschten Zeit und zu erschwinglichen Preisen 
anbieten kann. Diese Bedingungen sind zum Beispiel für den Zahlungsverkehr 
nicht erfüllt.

3	Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn die Schweizerische Post weite-
re Aktivitäten entwickeln will, die in Konkurrenz zu privaten Wettbewerbern 
stehen. Dafür müssen aber ordnungspolitische Grundregeln beachtet werden. 
Jegliche Wettbewerbsverzerrungen zulasten privater Unternehmen müssen 
ausgeschlossen werden. Das setzt voraus, dass die neuen Geschäftsfelder 
rein privat finanziert und vollständig von den Aktivitäten der Grundversorgung 
getrennt werden (organisatorisch, juristisch und finanziell). Diejenigen Berei-
che, in denen dies nicht gegeben scheint, sind zu überprüfen und nötigenfalls 
einzustellen.

3	Sobald die ordnungspolitisch notwendigen Voraussetzungen gelten und der Be-
reich der Finanzdienstleistungen vollständig privatisiert sowie von den übrigen 
Bereichen der Post rechtlich und organisatorisch getrennt ist, kann eine Post-
bank gegründet werden. Sie darf dabei über keine Staatsgarantie verfügen. Nur 
auf diesem Weg entstehen für den Steuerzahler keine neuen Risiken.
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Der Telekommunikationssektor �Im Wandel 
zur Informationsgesellschaft leistet die 
Telekommunikation einen wichtigen Beitrag 
zur Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb muss �
die Investitionssicherheit gegeben sein, damit 
die Innovationskraft erhalten bleibt.

Der Schweizer Telekommunikationssektor im internationalen Vergleich 

Im Bereich der Telekommunikation erstellt das Magazin «The Economist» eine 
E-Readiness-Rangliste.32 Diese besteht aus über 100 quantitativen und qualita-
tiven Kriterien, die durch regionale Economist-Intelligence-Unit-Analysten und 
Redaktoren bewertet werden. Das Ranking zeigt die Qualität der Informations- 
und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur sowie die Fähigkeiten der Konsu-
menten, Unternehmen und Regierungen, solche Infrastrukturen und Dienste zu 
nutzen. 

Im Jahr 2009 liegt die Schweiz auf Rang zwölf. In den vorangehenden Jahren 
(2002, 2005, 2006 und 2007) war sie unter den besten Fünf klassiert, in den an-
deren Jahren lediglich auf den Plätzen acht bis zwölf. Besonders gut schlossen 
die Länder Dänemark, USA und Schweden mit je sechs Klassierungen unter den 
besten Drei ab.

Globale E-Readiness-Rangliste (2001 bis 2009) 

Quelle: The Economist Intelligence Unit, 2001 – 2009.

32	 Economist Intelligence Unit (EIU). Kriterien sind in sechs primäre Kategorien eingeteilt 
und wurden gemäss ihrer vermuteten Wichtigkeit als beeinflussende Faktoren gewichtet. 
Datenquellen sind unter anderem die EIU-Datenbasis, die Weltbank und die UN. 

Abbildung 31�
In der E-Readiness-Rangliste liegen 
Dänemark, Schweden und die USA 
vorne. Die Schweiz belegt den siebten 
Rang. Mittelwert
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Bedeutung für die Wirtschaft

Laut Ecoplan hat der schweizerische Telekommunikationssektor im Jahr 2005 
etwa 4,8 Mrd. Franken zur direkten und weitere 10 Mrd. Franken zur indirek-
ten Wertschöpfung beigetragen. Im Prozess der Transformation des Landes zur 
Informationsgesellschaft kommt der Telekommunikation eine zusätzliche Rolle 
zu: Eine gut ausgebaute und erschwingliche Telekommunikationsinfrastruktur ist 
sowohl wachstumsfördernd als auch ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit eines 
Landes, insbesondere im Bereich der Dienstleistungen (« service economy », 
« knowledge economy »). Die schweizerische Volkswirtschaft baut vor allem auf 
Dienstleistungen und kommunikative Vernetzung auf. Es ist deshalb zentral, dass 
die Schweiz auf modernste Telekommunikationsinfrastrukturen und -dienste, �
innovative Produkte und wettbewerbsfähige Preise zurückgreifen kann.

Telekommunikationssektor entwickelt sich stabil, trotz massiv 
sinkender Preise�
Finanzdaten (in Millionen Franken)

Quelle: BAKOM, Amtliche Fernmeldestatistik, 2008.

Die Liberalisierung der Telekommunikation kann als erfolgreich bezeichnet wer
den. Auch hinsichtlich der Investitionen und der Arbeitsplätze. Auffallend ist, dass 
die massiven Preissenkungen keinen negativen Einfluss auf die Unternehmens
umsätze hatten, sondern durch das Wachstum mehr als kompensiert wurden. Die 
Grundlage des Liberalisierungserfolgs ist die Nutzung der technologischen In-
novationskraft, um den liberalisierten Markt in einen freien Wettbewerb zu über
führen. Ein gutes Beispiel stellen die drahtlosen Kommunikationsnetze dar: Auf 
der Basis der Konzessionierung mehrerer Anbieter sind parallele Netze entstan-
den, die in einem freien Wettbewerb stehen. Einzig die Wettbewerbsregulierung, 
das Kartellrecht, stellt sicher, dass keine Behinderungen des Wettbewerbs statt-
finden können. 

Der schweizerische �
Telekommunikationssektor 
hat 2005 4,8 Mrd. Franken zur 
Wertschöpfung beigetragen. 

Abbildung 32�
Die Preissenkungen werden durch das 
Wachstum der Branche kompensiert.
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In der Schweiz ist sogar im Bereich der netzgebundenen Telekommunikations-
technologien anfänglich Wettbewerb entstanden, dies aufgrund der Trennung 
von Kabelnetzen und Telefonienetzen in separaten Unternehmen. Durch die Ein-
führung von Breitbanddiensten haben die Kabelnetzbetreiber auf die Besitzerin 
der Kupfernetze und ehemalige Monopolistin einen hohen Wettbewerbsdruck 
ausgeübt. Dieser hat zu einem freiwilligen und kommerziellen Angebot beim 
Netzzugang für Breitbanddienste geführt (BBCS-Wholesale-Verträge). Swiss
com gewährt Mitbewerbern auf der Basis kommerzieller Dienste den Zugang 
zum Breitbandnetz. Der Wettbewerb zwischen Kabel- und Doppeladernetzen hat 
zu einer sehr hohen Breitbandpenetration in der Schweiz geführt. Diese ist auch 
im internationalen Vergleich bemerkenswert und liegt deutlich über dem OECD-
Schnitt. 

OECD Communications Outlook 2009 – Die Schweiz belegt einen Spitzenplatz 
bei der Breitbandpenetration 

Quelle: OECD.

Der kommerzielle Zugang zum Breitbandnetz auf Basis des ehemaligen Mono-
polnetzes der PTT gestaltet sich allerdings nicht ganz reibungsfrei: Mitbewer-
ber haben bezüglich der Zugangskonditionen bei der Wettbewerbskommission 
Anzeige erstattet. Sie vermuten, dass mittels einer Preis-Kosten-Schere zu ih-
ren Lasten eine Diskriminierung und damit eine Behinderung des Wettbewerbs 
durchgesetzt wird. Die Wettbewerbskommission hat sich dieser Argumentation 
weitgehend angeschlossen und wegen Missbrauchs der Marktmacht eine Busse 
von 220 Mio. Franken verhängt. Ein letztinstanzlicher Entscheid ist hängig. Einen 
kommerziellen Zugang zum Kabelnetz gibt es für Drittanbieter nicht. Die Kabel-
netzbetreiber wehren sich erfolgreich gegen eine Entbündelung und machen vor 
allem technische Hemmnisse geltend.

Die Breitbandpenetration liegt über 
dem OECD-Schnitt.

Abbildung 33�
Die Schweiz liegt bei der Breitband
penetration deutlich über dem OECD-
Schnitt.
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Entwicklung der Breitbandanschlüsse nach Technologie

Quelle: ComCom 2009.

In der jüngsten Vergangenheit scheinen sich Swisscom-basierte DSL-Produkte 
(Digitaler Teilnehmeranschluss) und Produkte auf Basis der Entbündelung (seit 
2008 verfügbar) gegenüber den Kabelnetzbetreibern immer deutlicher durchzu-
setzen. Kabelnetzanbieter verlieren seit 2003 Marktanteile im Breitbandmarkt. 
Grund dafür ist vermutlich die Bündelung von Diensten aus einer Hand: Es scheint 
ein grosser Wettbewerbsvorteil zu sein, wenn Telekommunikationsunternehmen 
mobile und netzgebundene Dienste aus einer Hand erstellen und vertreiben. 2005 
kamen zusätzlich die Angebote von TV via DSL (Bluewin TV), mobile Datendienste 
und die Verknüpfung mit Inhalten (Cinetrade) hinzu. Die zunehmende vertikale In-
tegration der historischen Anbieterin scheint ein äusserst zukunftsfähiges Modell 
zu sein, um Kunden anzuziehen. 

Entwicklung der Entbündelung (Full Access Unbundling) 
Anzahl Teilnehmeranschlussleitungen 

Quelle: ComCom 2009.

Abbildung 34�
Die Zunahme der Breitbandanschlüsse 
entwickelt sich zugunsten digitaler 
Teilnehmeranschlüsse.
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Es scheint ein grosser Wettbewerbs-
vorteil zu sein, wenn Telekommunika
tionsunternehmen mobile und 
netzgebundene Dienste aus einer �
Hand erstellen und vertreiben.

Abbildung 35�
Obwohl sich die Entbündelung schnell 
entwickelt, sind 120 000 entbündelte 
Leitungen gegenüber 2,5 Millionen 
Breitbandanschlüssen noch kein 
bedeutender Anteil.
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Der Telekommunikationssektor

Mit dem Start der Entbündelung 2008 ist die zweitgrösste Anbieterin mit so-
genannten « Bündelangeboten » in diesen Markt eingestiegen. Ende 2009 sind 
140 000 Leitungen entbündelt. Dies ist eine erstaunlich rasche Umsetzung des 
Liberalisierungsschritts, allerdings sind 140 000 entbündelte Leitungen gegen-
über 2,5 Millionen Breitbandanschlüssen noch kein bedeutender Anteil. Auch 
Cablecom und Orange bemühen sich, trotz des Fehlens einer eigenen Infrastruk-
tur, solche Angebote zu schnüren. Für Unternehmen, die sich spezialisieren – 
DSL-only, Mobile-only usw. – dürfte es zwar weiterhin Nischen geben, allerdings 
bewegt sich der Massenmarkt klar hin zu integrierten Vollsortimentanbieterin-
nen. 

Die Preisentwicklung in der Telekommunikation hat einen ähnlichen dramati-
schen Entwicklungsprozess durchlaufen wie die technologischen Veränderungen. 
Die Anbieterinnen kämpfen mit harten Bandagen um Kunden und versuchen, 
Margenzerfall durch neue Preismodelle zu bremsen: Die Einführung sogenannter 
Flatrates (Fixpreisangebote) stellt eine Art Paradigmenwechsel dar. Bezahlt wird 
nicht mehr für die Menge der genutzten Bits und Bytes, sondern für den « An-
schluss » an das Netz und die Dienste. Der Effekt dieser neuen Preispolitik ist eine 
deutliche Nachfrageausweitung mit Wachstumsraten bei der Nutzung im hohen 
zweistelligen Prozentbereich in Jahresfrist. Diese Entwicklung wiederum führt 
dazu, dass Netzkapazitäten in grossem Mass erweitert werden müssen. Dies gilt 
sowohl im Bereich der drahtgebundenen als auch der drahtlosen Übermittlung. 

Es ist davon auszugehen, dass getrieben durch die Nachfrage Kapazitätsauswei-
tungen unerlässlich sind. Diese Ausweitungen betreffen alle Netze. Sowohl die 
Koaxial-, die Kupfer-, aber auch die mobilen Netze werden dem Trend folgen. 
Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass alle Netze lediglich auf der « letzten 
Meile » eine andere Technologie einsetzen, ansonsten aber auf gleichgearteten 
regionalen und nationalen Glasfasernetzen aufbauen.33 Es könnte also durchaus 
sein, dass die technologische Entwicklung dazu führt, dass alle Anbieter auf der 
Basis von Glasfasertechnologien arbeiten werden und so eine technologische 
Differenzierung auf der Basis der blanken Faser nicht mehr stattfindet. Der künf
tige Wettbewerb könnte sich von der Trägertechnologie (Koax, Kupfer, Glas) auf 
die Ebene der technologischen Ausrüstung verlagern. Diese mögliche Entwick-
lung gilt es bei der Bewertung künftiger Entwicklungen zu berücksichtigen. Eine 
abschliessende technologische Vorausschau ist noch nicht möglich.

Die internationale und die europäische Entwicklung 

Der Telekommunikationssektor stellt heute eine äussert wichtige Wirtschafts-
branche innerhalb der EU dar. Die Umsätze des europäischen Telekommunikati-
onssektors betrugen im Jahr 2008 nahezu 357 Mrd. Euro, was ungefähr 2,9 Pro-
zent des BIP in der EU entspricht. Trotz Verschlechterung des Wirtschaftsklimas 
erreichte der Telekommunikationssektor in der EU im Jahr 2008 ein reales 
Wachstum von 1,3 Prozent. Die Europäische Kommission (2008) ist der Ansicht, 
dass sich das Regulierungsmodell der EU als tauglich erwiesen hat, nämlich « bei 
solidem Verbraucherschutz und garantierter Grundversorgung für zunehmend 
wettbewerbsorientierte Märkte zu sorgen ».

33	 Die technologische Infrastrukturgrundlage aller künftigen Telekommunikationsnetze 
dürfte die Glasfaser bilden. Mobilfunkantennen werden bereits heute zumeist mit Glasfa-
sern erschlossen, damit die nötigen Kapazitäten abgeführt werden können. Gleiches wird 
künftig auch für Hausanschlüsse gelten. Selbst die bislang hochkapazitären Kabelnetze 
dürften über eine Frist von zehn bis 15 Jahren an ihre Grenzen stossen: Der Umbau von 
Koaxial zu Glasfaser ist so auch bei einigen Anbieterinnen beschlossene Sache.

Die Konkurrenz bemüht sich auch �
um « Bündelangebote ». 

Die Preisentwicklung in �
der Telekommunikation 
durchläuft einen dramati-
schen Entwicklungsprozess.

Kapazitätsausweitungen scheinen 
unerlässlich.

Trotz schlechtem Wirt
schaftsklima erreichte der �
Telekommunikationssektor �
in der EU 2008 ein reales �
Wachstum von 1,3 Prozent.
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2005 veröffentlichte die Europäische Kommission unter dem Namen « i2010 » ei-
nen neuen strategischen Rahmen und definierte Leitlinien für die Informations-
gesellschaft und die Medien mit dem Ziel, « Wissen und Innovation zu fördern, 
um das Wachstum und die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen vo-
ranzutreiben ». Unter anderem soll die Geschwindigkeit der Breitbanddienste in 
Europa gesteigert und neue digitale Dienstleistungen und Inhalte sollen gefördert 
werden. Zur Umsetzung dieses einheitlichen europäischen Informationsraums 
soll der Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation aktualisiert werden 
(Europäische Kommission, 2005). Am 13. November 2007 schlug die Kommission 
deshalb eine vollständige Überarbeitung der Richtlinien, die den Rechtsrahmen 
für den Bereich der elektronischen Kommunikation in der EU bilden (« Telekom-
Paket »), vor (vgl. KOM [2007] 697–699).34 Ziel ist es, den EU-Rechtsrahmen an die 
jüngsten technologischen Entwicklungen anzupassen. Das Reformpaket umfasst 
unter anderem die Reduktion der Märkte, die der Regulierung unterworfen sind 
(Reduktion von 18 auf sechs Märkte), die Schaffung einer neuen europäischen 
Telekommunikationsaufsicht (die Zusammenarbeit der nationalen Regulierungs-
behörden soll, ähnlich wie in anderen Sektoren, in einer Behörde namens « Body 
of European Regulators for Electronic Communications » [BEREC] konzentriert 
werden), die funktionale Trennung von Dienstleistungen und Netzwerkaktivitäten 
(die zukünftig unter strengen Auflagen von den nationalen Regulierungsbehörden 
als « ultima ratio » verordnet werden kann),35 den Breitbandanschluss als Univer-
saldienst sowie die Förderung von Investitionen in « Next Generation Networks » 
(NGN, d.h. Glasfaser). Am 24. November 2009 hat das Europäische Parlament die-
sen Liberalisierungsschritt bewilligt. Das Reformpaket trat im Dezember 2009 in 
Kraft. Die europäische Regulierungsbehörde BEREC hat im Frühjahr 2010 ihre 
Arbeit aufgenommen und bis Juni 2011 muss das Paket von den Mitgliedsländern 
in nationales Recht übersetzt werden. 

Die Schweiz ist in keiner Weise gebunden, sich am Rechtsrahmen der EU zu ori-
entieren oder diesen nachzuvollziehen. Dennoch wird sich in den kommenden 
Jahren das Bedürfnis der europäischen Kommission akzentuieren, die Schweiz 
ebenfalls einzubinden. Hintergrund sind die Aktivitäten europäischer Telekom-
konzerne in der Schweiz sowie die europäischen Aktivitäten von schweizerischen 
Anbieterinnen. Die Schweiz sollte sich in jedem Fall alle Optionen und insbeson-
dere die des eigenen Weges offenhalten. Eine Anlehnung an die europäische Ord-
nung macht nur dann Sinn, wenn diese für die Wirtschaft und die Kundinnen und 
Kunden von Vorteil ist.

34	 Für Änderungsvorschläge zum Reformpaket siehe KOM (2008) 720, 723, 724.
35	 Funktionale Trennung (« Functional Separation ») bezeichnet eine organisatorische Tren-

nung innerhalb eines Unternehmens (gleiches Rechtssubjekt). Dabei kann die Trennung 
mehr oder weniger umfassend sein und entlang verschiedener Systemgrenzen vollzogen 
werden. Wobei diese konsequenterweise – sofern effizient und technisch sinnvoll – entlang 
der Grenzen des Infrastrukturteils gezogen wird, der einen monopolistischen Engpass dar-
stellt. Die Vereinigung europäischer Telekommunikationsregulatoren (ERG) interpretiert 
in ihrem Positionspapier (ERG [2007]) die funktionale Trennung umfassend (Stufe 5/5 von 
Cave [2006]) und versteht darunter die Trennung von Funktionen (eigene Geschäftseinheit 
für Betrieb, Ausbau und Unterhalt der Infrastruktur, Trennung der Supportfunktionen, der 
Aufbau eines eigenen Auftritts in der Öffentlichkeit [eigene Marke] sowie die Vorgabe der 
Gleichbehandlung aller Diensteanbieter), Angestellten (keine Doppelanstellungen [inklu-
sive Management], unterschiedliche Büroräumlichkeiten sowie Trennung von Anreizsys
temen und Ausbildung) und Informationen (« Chinese Walls » zwischen den Organisati-
onseinheiten, eingeschränkter Zugriff auf Daten sowie unterschiedliche, unabhängige 
IT-Systeme). 

Der EU-Rechtsrahmen muss an �
die jüngsten technologischen 
Entwicklungen angepasst werden. 

Die Schweiz muss sich nicht am 
Rechtsrahmen der EU orientieren.
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Rahmenbedingungen in der Schweiz

Der Bundesrat beantragte am 10. Juni 1996 aufgrund der rasanten Entwicklung 
im Telekommunikationsbereich, denselbigen weitergehend zu liberalisieren. Das 
Fernmeldegesetz (FMG), das am 30. April 1997 verabschiedet wurde, trat schliess-
lich am 1. Januar 1998 in Kraft und leitete die entscheidende Marktöffnung in der 
Schweiz ein. Es öffnete (teilweise) den Festnetz- und Mobilfunkmarkt und setzte 
eine Regulierungsbehörde ein, die Kommunikationskommission (ComCom). Das 
Ziel des FMG ist, « der Bevölkerung und der Wirtschaft vielfältige, preiswerte, qua-
litativ hochstehende sowie national und international konkurrenzfähige Fernmel-
dedienste » anzubieten (Art. 1 FMG) sowie « einen wirksamen Wettbewerb beim 
Erbringen von Fernmeldediensten » zu ermöglichen (Art. 2c FMG). Als weitere ge-
setzliche Grundlage diente die « Verordnung über Fernmeldedienste » (FDV). Nach 
Art. 11 FMG besteht für einen marktbeherrschenden Anbieter von Fernmelde-
diensten die Verpflichtung, anderen Anbietern « nach dem Grundsatz einer trans-
parenten und kostenorientierten Preisgestaltung auf nicht diskriminierende Wei-
se Interkonnektion zu gewähren ». Als Folge musste die Swisscom ihre Netze mit 
alternativen Anbietern zusammenschalten. Hierbei müssen die Interkonnektions-
preise seit 2000 auf der Basis der sogenannten « Long Run Incremental Costs » 
(LRIC)-Methode ermittelt werden. Überdies wurde der Regulierungsbehörde die 
Möglichkeit gegeben, Konzessionärinnen zu verpflichten, Mietleitungen nach in-
ternationalen Normen zu kostenorientierten Preisen anzubieten (Art. 12 FMG).

Die sektorspezifische Regulierungsbehörde ComCom greift nur dann ein, wenn es 
bezüglich der Interkonnektionspreise keine Einigung gibt (sogenannte Ex-post-
Regulierung). Die Entscheide der ComCom werden vom Bundesamt für Kommu-
nikation (BAKOM), das dem UVEK unterstellt ist, ausgeführt. Ausserdem besteht 
eine jährliche Berichtspflicht an den Bundesrat. Die Aufgaben der ComCom um-
fassen darüber hinaus die Lizenzvergabe, die Bestimmung der Lizenzierungs
kriterien, die Qualitätsregulierung und die Streitschlichtung.

Die Interkonnektionspflicht wird als zentrales Steuerungselement bei der Öffnung 
des Telekommunikationsmarktes angesehen und bewirkte, dass sich die netz
spezifische Marktmacht der Swisscom relativ schnell nur auf die Lokalnetze und 
semi-urbane bzw. rurale Gebiete reduzierte (Polynomics, 2008). Anzumerken ist, 
dass Art. 11 FMG so formuliert ist, dass die Kompetenzen der ComCom einge-
schränkt sind, um der dynamischen Entwicklung im Telekommunikationssektor 
nicht im Wege zu stehen (Poledna, 2002). Eine technologieneutrale Regulierung, 
wie zum Beispiel im EU-Raum, wird bewusst nicht angestrebt. Des Weiteren ist 
hinzuzufügen, dass es durch die bestehenden Regulierungen zu einer virtuellen 
buchhalterischen Trennung zwischen Netz und Betrieb kam. Rein rechnerisch 
werden Leistungen der Swisscom, die reguliert sind, nicht auf der Basis effektiver 
Kosten an Wettbewerber angeboten, sondern mittels einer Wiederbeschaffungs-
kostenrechnung. Diese sogenannte LRIC-Methode erlaubt es den Behörden, das 
Preisniveau für regulierte Produkte festzulegen. Die Swisscom als Unternehmen 
blieb auch im Umfeld der Interkonnektionsregulierung ein integriertes Unterneh-
men wie die meisten europäischen Anbieterinnen. Um als alternativer Anbieter im 
schweizerischen Telekommunikationsmarkt einen Endkunden bedienen zu kön
nen, war kein regulierter, sondern ein kommerzieller Zugang verfügbar (Whole-
sale von Breitbanddiensten) (economiesuisse, 2005). 

Das Fernmeldegesetz leitete die 
Marktöffnung in der Schweiz ein.

Entscheide der ComCom werden �
vom BAKOM ausgeführt.

Die Interkonnektionspflicht 
wird als zentrales Steue-
rungselement bei der Öffnung 
des Telekommunikations-
marktes angesehen.
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Analog zu den Regelungen in der EU und in vielen anderen OECD-Ländern soll 
der Hausanschluss auch anderen Anbietern zugänglich gemacht werden. Die po-
litisch hart umkämpfte Entbündelung des Hausanschlusses, die « Entbündelung 
der letzten Meile », führte schliesslich 2006 zu einer Revision des bestehenden 
Fernmeldegesetzes aus dem Jahr 1997. Das teilrevidierte FMG, das am 1. April 
2007 in Kraft trat, hatte – zehn Jahre nach der EU – die Zugangsregulierung zu den 
Infrastrukturen der marktbeherrschenden Anbieter geschaffen.36

Der Endkunde profitierte infolge der Liberalisierung durch ein signifikantes Fallen 
des Preisniveaus im Telekommunikationsmarkt. Gemäss BAKOM ist der Konsu-
mentenpreisindex für Fernmeldedienstleistungen im Zeitraum von Anfang 1998 
bis Ende 2007 um 40 Prozent gefallen (BAKOM-Jahresbericht 2007). Kaufkraft-
bereinigt bewegen sich die Preise in der Schweiz im internationalen Vergleich 
(OECD, 2009) beim Festnetz am unteren Ende, bei den Breitbandanschlüssen im 
Mittelfeld und beim Mobilfunk am oberen Ende.

Mobilfunkpreise im Vergleich
Eurocents pro Minute 

Quelle: BAKOM-Mediengespräche, Juni 2009.

Gemäss einer Studie von Polynomics (2009) und Avenir Suisse (2009) besteht die 
Möglichkeit, dass durch neue Technologien Substitutionsmöglichkeiten entste-
hen, ohne auf die Infrastruktur der Swisscom zurückgreifen zu müssen. Hierbei 
sind unter anderem Mobilfunknetze, Wireless Local Loops, das TV-Kabel und 
Breitbanddienste über das Stromnetz oder neu von den Stadtwerken errichtete 
Glasfasernetze zu nennen. Allerdings kann die technologische Entwicklung durch 

36	 Gemäss revidiertem Art. 11 des FMG müssen marktbeherrschende Anbieter den trans-
parenten, nicht diskriminierenden Zugang zu kostenbasierten (nach der Wiederbeschaf-
fungskostenmethode, LRIC, Long Run Incremental Costs) Preisen für den vollständig 
entbündelten Teilnehmeranschluss, für den schnellen Bitstrom (Herstellung einer Hoch-
geschwindigkeitsverbindung zur Teilnehmerin oder zum Teilnehmer von der Anschlusszen-
trale zum Hausanschluss auf der Doppelader-Metallleitung) während vier Jahren und für 
die Kabelkanalisationen (sofern ausreichend Kapazität vorhanden ist) gewähren. Das Par-
lament beschränkte dabei den Zugang auf das Kupferkabel mit dem Argument, dass es sich 
bei den Kupferleitungen um ein Erbe aus der Zeit der Telekom PTT (und damit um Volksei-
gentum) handle. Andere Technologien, vor allem das Koaxialnetz, wurden nicht reguliert. 
Ziel war, dass durch das FMG der Infrastrukturwettbewerb zwischen Kupfer- und Koaxlei-
tungen nicht gefährdet werden sollte. Mit diesem Vorgehen wurde einerseits der Wettbe-
werb auf dem Netz der Swisscom intensiviert, andererseits der Wettbewerb zwischen den 
Netzen von Swisscom und Kabelnetzen weiter sichergestellt. Weitere Massnahmen des 
teilrevidierten FMG betreffen die Stärkung des Konsumenten- und Datenschutzes sowie 
die Abschaffung der Konzessionspflicht für die Erbringung von Fernmeldediensten.

Die Entbündelung der letzten Meile 
führte zu einer Revision des FMG.

Der Endkunde profitierte infolge der 
Liberalisierung von sinkenden Preisen.

Abbildung 36�
Im Vergleich zur EU sind die Mobil
funkpreise in der Schweiz überdurch-
schnittlich hoch.
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die zunehmende Breitbandigkeit und die technologische Konvergenz hin zur Glas-
faser auch genau den gegenteiligen Effekt haben – wenn davon ausgegangen wird, 
dass künftig alle Dienste in Form von Daten angeboten werden. Dann könnte sich 
auch derjenige Anbieter durchsetzen, der zu möglichst günstigen Preisen Daten-
kapazitäten herstellen und vertreiben kann. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht 
zu vergessen, dass breitbandige Mobilnetze immer an breitbandigen Festnetzen 
angeschlossen sein müssen. Ein Mobilnetz ist an sich nichts anderes als ein Fest-
netz, bei dem die « letzte Meile » durch eine Funktechnologie überbrückt wird.

Die Schweiz hat im Vergleich zur EU die Liberalisierung mit einer Regulierung 
begleitet, die eigenständig ist und im europäischen Umfeld einen erfolgreichen 
Sonderfall darstellt. Dieser Weg hat die Schweiz zu einem der am weitesten ent-
wickelten Breitbandländer Europas gemacht. Die Regulierung ist beschränkt auf 
das historische PTT-Netz, also nicht technologieneutral ausgestaltet. Preisbe
rechnungen erfolgen vollständig auf der Basis der Wiederbeschaffung (und nicht 
aufgrund teilweise historischer Kosten). Der Zugriff auf das Monopolnetz der letz-
ten Meile erfolgt mittels einzeln aufgezählter Zugangsrechten wie der vollstän-
digen Entbündelung und dem Bitstromzugang. Es gibt keine Entbündelung des 
Mobilfunks, keine Regulierung von Terminierungsgebühren oder Roaming. Der 
eigenständige Weg hat sich bewährt im Sinn eines hohen Schutzes für Innova-
tionen und Investitionen. Weniger erfolgreich zeigt sich die Entwicklung bei den 
Mobilfunkpreisen. Die Attraktivität der Schweiz für Foreign Direct Investment in 
der Telekommunikation scheint in den letzten Jahren zurückzugehen. Offen ist, ob 
dies ein internationales Phänomen ist und wie die Schweiz in einem Benchmark 
abschneiden würde. In jedem Fall sollten die Marktkonsolidierung und ihre Effek-
te auf den Standort (Preise, Investitionen, Arbeitsplätze) sehr genau beobachtet 
werden. 

Die Grundversorgung (Universaldienst) in der Schweiz wird über die Erteilung ei-
ner Konzession sichergestellt (Art. 14 FMG und Art. 12 FDV). Die ComCom ver
gibt dabei im Rahmen einer periodisch stattfindenden öffentlichen Ausschreibung 
zeitlich beschränkte Konzessionen. Der Konzessionär hat dabei gemäss Art. 19 
FMG Anspruch auf finanzielle Abgeltung, falls die Kosten für die Erbringung der 
Grundversorgung nicht gedeckt werden können. Selbst bei einer vollständigen 
Ablösung der Swisscom vom Bund (Privatisierung), wäre die Versorgung des 
Landes auf diesem Weg sichergestellt. Seit 2008 enthält der Grundversorgungs
auftrag zusätzlich einen Breitband-Internetzugang mit einer Übertragungsrate 
von 600/100 Kbit/s. Die Verordnung über Fernmeldedienste (FDV) fixiert dabei �
in Art. 22 Preisobergrenzen für die Dienste im Rahmen der Grundversorgung. Der 
Mechanismus einer garantierten Bandbreite ist zukunftstauglich. Vor dem Hin-
tergrund alternativer Anschlusstechnologien ist es durchaus denkbar, dass die 
Grundversorgung künftig auch durch mobile Netze sichergestellt werden kann. 
Dies würde die Gesamtbilanz der Erbringung kostengünstiger und effizienter ge-
stalten. Letztlich ist die Grundversorgung keine technologische Frage, sondern 
eine Frage des Zugangs und der Dienste, die dazu benötigt werden.

Die Grundversorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen im Festnetz (Te-
lefonie, DSL) und Mobilnetz kann als gut bezeichnet werden. Allerdings ist die 
Schweiz bei der Versorgung mit Glasfasern (FTTH) im internationalen Vergleich 
noch im Hintertreffen. Das Übereinkommen der Operatoren vermag möglicher-
weise den Bau von FTTH zu beschleunigen, ersetzt aber eine öffentliche Politik 
nicht. economiesuisse fordert deshalb eine öffentliche Politik zum Ausbau und zu 
einer erschwinglichen Versorgung mit Glasfasern. Es geht darum sicherzustellen, 
dass der Ausbau des Netzes klar dem wirtschaftlichen Nutzen des Landes dient 
und nicht zum Spielball regionaler Interessenspolitik wird. Schon heute ist abseh-
bar, dass im Rahmen der neuen Glasfaserhausanschlüsse eine Regionalisierung 
der Anschlusspreise stattfinden wird. Dies ist zu begrüssen, denn so wird sicher
gestellt, das zuerst dort erschlossen wird, wo es wirtschaftlich am sinnvollsten ist. 

Die Schweiz hat im Vergleich 
zur EU die Liberalisierung �
mit einer Regulierung beglei-
tet, die eigenständig ist �
und im europäischen Umfeld �
bisher einen erfolgreichen 
Sonderfall darstellt.

Seit 2008 enthält der Grund
versorgungsauftrag einen 
Breitband-Internetzugang.

Die Schweiz hinkt bei der 
Versorgung mit Glasfasern �
im internationalen Vergleich 
hinterher.
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Innovationen und Wettbewerb haben zu einem besseren Ergebnis geführt als das 
staatliche Monopol. Es ist deshalb auch nicht ersichtlich, warum dem Staat in 
der Telekommunikation künftig eine Aufgabe zufallen sollte, die über die Grund-
versorgung und die Erstellung von Rahmenbedingungen hinausgeht. Die techno-
logischen Entwicklungen und der zunehmende internationale Druck (Regionali-
sierung in Europa), die globalen Technologietrends und die Konsolidierung von 
grossen internationalen Unternehmen und Unternehmensgruppen stellen die 
Telekommunikation in der Schweiz vor grosse Herausforderungen. Diesen Her-
ausforderungen kann nicht durch eine « Status-quo-Mentalität » begegnet werden. 
Ausserdem ist eine vorausschauende Anreizregulierung nicht möglich. Es ist für 
niemanden absehbar, welche Ziele verfolgt werden sollten. Zu ungewiss ist das 
Bedürfnis an Telekommunikationsdiensten, Technologien und Infrastrukturen.

Ein positiver Nebeneffekt der Liberalisierung waren sinkende Preise für die Kon-
sumenten und die Wirtschaft. Diese waren getrieben durch Regulierung, techno-
logische Innovation und Wettbewerb. Allerdings ist das Preisniveau im europäi-
schen Vergleich nach wie vor teilweise hoch, zum Beispiel im Mobilfunk (Roaming, 
Terminierung) und im Breitband (Preis pro Megabit/s).

Preise für Breitbanddienste im internationalen Vergleich
Standardisierter durchschnittlicher Monatspreis bei einem Mbit/s, �
Oktober 2008, US-Dollar KKP

Quelle: OECD Communications Outlook 2009.

Innovationen und Wettbewerb �
haben zu einem besseren �
Ergebnis geführt als das staatliche 
Monopol.

Das Preisniveau ist im europäischen 
Vergleich nach wie vor hoch.

Abbildung 37�
Mit 14,8 US-Dollar pro Monat bewegen 
sich die Preise für Breitbanddienste in 
der Schweiz im oberen Bereich.
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So ist zum Beispiel der Preis des Konsumentenkorbes für mittleren Nutzungs-
bedarf (Abonnemente und Prepaid) etwa 30 Prozent teurer als in Europa (OECD 
Communications Outlook 2009). Die hohen Preise lassen sich durch eine verfehlte 
Regulierung (NISV) und eine schwierige Topografie teilweise erklären. Durch eine 
Angleichung an den europäischen Regulierungsrahmen könnten in diesem Be-
reich wesentliche Verbesserungen erzielt werden. Ein wichtiges Element ist aber 
auch der hohe Marktanteil der Swisscom, der es für alle anderen Marktteilnehmer 
schwierig macht, vergleichbar tiefe Stückkosten und damit konkurrenzfähige Pro-
dukte auf den Markt zu bringen. Eine Regulierung analog zur EU (Terminierung 
und Roaming) würde zu tieferen Preisen führen. Gleichzeitig würde aber auch der 
Innovations- und Investitionsanreiz in der Schweiz massiv gebremst. 

Während die Investitionen der Swisscom und der Sunrise seit 1998 mehr oder 
weniger konstant sind, gibt es keine öffentlich verfügbaren Zahlen für Cablecom 
und Orange. Aufgrund der Abnahme von Marktteilnehmern ist anzunehmen, dass 
die Investitionen bestenfalls stabil, eher aber rückläufig sind. Aussagen der pri-
vaten Anbieter stimmen hinsichtlich der Attraktivität des Standorts für Investiti-
onen eher nachdenklich. Die Firma Sunrise hat als zweitgrösste Anbieterin erst 
nach zehn Jahren Tätigkeit Steuern bezahlt. Die Telekommunikation steht vor 
grossen Investitionsherausforderungen. In den kommenden zehn Jahren dürfte 
der Glasfaserausbau mit Kosten von 4500 Franken pro Hausanschluss zu Buche 
schlagen, was ein Investitionsvolumen von insgesamt 8 bis 12 Mrd. Franken aus-
löst. Der Ausbau der Mobilfunknetze auf die nächste Generation (LTE) dürfte pro 
Netz eine Investition in der Grössenordnung zwischen 2 bis 3 Mrd. Franken er-
fordern. Es ist noch nicht klar, ob diese Investitionen aus dem privaten Sektor 
bestritten werden können. Bei der Glasfaser scheint Swisscom mit Unterstützung 
der regionalen Elektrizitätsversorger ein Baumodell realisieren zu können. Der 
Ausbau des Kabelnetzes der Cablecom dürfte nach Aussagen des Unternehmens 
ein langjähriger evolutionärer Prozess sein. Beim Ausbau der Mobilfunknetze 
hat die angestrebte Konsolidierung von Sunrise und Orange mittels einer Fusion 
dazu geführt, dass erneut diskutiert wurde, wie viele Basisnetze notwendig und 
sinnvoll sind. Eine abschliessende Antwort steht derweil noch aus. Wie sich die  
Reduktion auf zwei Mobilfunknetze auf Investitionen und Wettbewerbsintensität 
auswirken würde, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Eine Intensivierung (Wett-
bewerb durch technologische Innovation oder Preise) könnte ebenso gut eintreten 
wie ein Gleichgewicht der optimalen Mittelmässigkeit.

Unbefriedigend aus Sicht der Wirtschaft sind die langwierigen Interkonnektions-
verfahren sowie die zahlreichen hängigen Anzeigen bei der Wettbewerbskom-
mission. Sie schaffen Unsicherheit und beschränken die Risikofreude und da-
mit die Investitions- und Innovationstätigkeit. Leider hat sich die Systematik der 
langwierigen Verfahren auch auf die Entbündelung der letzten Meile ausgewirkt: 
Während die technische Umsetzung sehr rasch vor sich ging, sind die Verfahren 
zur Preisfindung nach wie vor hängig. Die lange Verfahrensdauer ist kein neu-
es Phänomen, sondern wurde auch im Rahmen der Revision des Fernmeldege-
setzes 2003 bis 2005 thematisiert. Verkürzte Fristen sollten eine Verbesserung 
erzielen. Diese Hoffnung hat sich bislang nicht erfüllt. Abhilfe versprechen sich 
die WEKO, die ComCom und der Preisüberwacher von der Einführung einer Ex-
officio-Regulierung. Sie soll Eingriffe durch die Behörde ermöglichen und so ra-
scher Rechtssicherheit schaffen. Ein Bericht des Bundesrats soll unter anderem 
diese Frage klären. Die Ergebnisse werden im Sommer 2010 erwartet. Allerdings 
darf eine mögliche Umstellung der geltenden Ex-post-Regulierung auf eine Ex-
officio-Regulierung nicht überbewertet werden. Es ist kaum zu erwarten, dass die 
Verfahren dadurch verkürzt werden. Wahrscheinlicher dürfte sein, dass die Zahl 
der Verfahren und die Dauer sich kaum verändern. Allerdings werden die Risiken 
einer falschen Regulierung von der regulierten Partei hin zu den profitierenden 
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Parteien verschoben. Wer von einer Regulierung profitiert, sollte auch die Risiken 
tragen und im Zweifelsfall die Kosten der Fehlregulierung übernehmen müssen.

In der Vergangenheit hat neben der Regulierung vor allem die schnelle techno-
logische Entwicklung im Telekommunikationsmarkt signifikant zum Wettbewerb 
und somit zur Senkung der Preise und zu grosser Innovation beigetragen. Diese 
technologische Entwicklung hat ebenfalls dazu geführt, dass sowohl ein Dienst-
leistungswettbewerb wie auch ein Wettbewerb unter den Infrastrukturen und 
Technologien enstanden ist.

Beschreibung Regulierung (Beispiele)

Höchste Ebene: Dienste �
Lebensdauer: �
ein bis fünf Jahre

VOIP, TV, Telefonie, Internet, 
mobile Telefonie, mobile �
Daten usw.

Interkonnektion

Mittlere Ebene: Technologie 
« Technologie »
Lebensdauer: �
fünf bis zehn Jahre

DSL, DSL2+, VDSL, Lichtwel-
lenequipment (WDM – wave-
length division multiplexer), 
UMTS, GSM, LTE

Konzession (Mobilfunk)

Tiefste Ebene: Infrastruktur 
« Grabarbeiten »
Lebensdauer: �
zehn Jahre und länger

Kupferader, Koaxialader, 
Schächte, Zentralengebäude, 
Antennenmasten usw.

Entbündelung, Konzession

Der Wettbewerb auf Infrastruktur-, Technologie- und Diensteebene hat sich als 
Erfolgsmodell bewährt. Technologie und Wettbewerb haben ebenfalls dazu ge-
führt, dass ein grosser Teil der nationalen Netze heute redundant ist – was eine 
zusätzliche Sicherheit bietet (mehrere Mobilnetze). Es stellt sich die Frage, ob 
diese komfortable Ausgangslage auch künftig zu halten sein wird. Je tiefer die 
Netzebene, auf der Wettbewerb entsteht, desto teurer ist die Anfangsinvestition 
und die Einstiegshürde für Wettbewerber. Der Bau eines neuen Schachtnetzes 
in der Schweiz dürfte geschätzte 80 Mrd. Franken Kosten. Das Legen der Glas-
fasern in ein bestehendes Schachtnetz rund 8 bis 12 Mrd. Franken. Der Ausbau 
einer DSL-/WDM-Technologie rund 100 bis 200 Mio. Franken. Das Angebot eines 
DSL-Dienstes im Wiederverkauf (Wholesale-Modell) ist schon mit relativ kleinem 
Aufwand (weniger als 1 Mio. Franken) möglich.

Im Grundsatz ist deshalb festzuhalten, dass heute nicht absehbar ist, welche Ent-
wicklungen aufgrund technologischer Errungenschaften möglich sein werden. 
Als Schlussfolgerung wäre es deshalb wichtig, dass Investitionshürden in neue 
Technologien klein sein müssen und der Investitionsschutz bei Technologien, 
die im Wettbewerb stehen, hoch sein sollte. In der Telekommunikation hat es 
sich bewährt, Freiheiten zu erhöhen und staatliche Regulierung zu reduzieren. 
Langfristig scheint die Überführung der Sektorregulierung ins allgemeine Wett-
bewerbsrecht sehr gut möglich. Besonders in all jenen Bereichen, in denen die 
ehemaligen Monopolinfrastrukturen und Dienste nicht mehr das Rückgrat für die 
Erstellung von Angeboten bilden. Sektorspezifische Regulierungen sind weiterhin 
dort nötig, wo knappe Spektren zugeteilt werden müssen, Preise zu regulieren 
sind und die Grundversorgung sicherzustellen ist.

Empfehlungen der Wirtschaft

3	Die Schweiz sollte am bestehenden Infrastrukturwettbewerb zwischen den Net-
zen, am Technologiewettbewerb und am Dienstewettbewerb festhalten. 

3	Die Finanzierung der Telekommunikation aus dem Markt heraus ist ein trag-
fähiges Modell und muss beibehalten werden. Dort, wo sie nötig ist, soll die 
Sektorregulierung griffig ausgestaltet sein. Der Bundesrat soll klären, welche 
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Der Telekommunikationssektor

Instrumente geschaffen werden müssen, damit Verfahren rascher erledigt 
werden können und so Rechtssicherheit geschaffen wird. Von einer Ex-ante-
Regulierung ist zurzeit abzusehen.

3	Im Rahmen der nächsten Revision des Fernmelderechts soll die Systematik der 
Regulierung überdacht werden: Regulierungen zur Liberalisierung des Sektors 
(Interkonnektion, Unbundling usw.) sind mit einer « sunset clause » zu versehen. 

3	Die Sektorregulierung soll bis ins Jahr 2020 durch eine Wettbewerbsregulierung 
ersetzt werden.37 Die Wirtschaft würde einen Systemwechsel dann begrüssen, 
wenn gleichzeitig die anderen offenen Fragen auch gelöst würden – vor allem 
die Privatisierung der Swisscom. Durch die Privatisierung würde der politische 
Einfluss auf den Sektor reduziert.

3	Die ComCom hat sich im Bereich Telekommunikationspolitik (Policy) eine neue 
Rolle als « Facilitator, der Entwicklungen im Telekommarkt ermöglicht » (Com-
Com, 2008:3) gegeben. Dies ist löblich, weil sonst niemand diese Rolle wahr-
nehmen würde. Allerdings muss ordnungspolitisch gefordert werden, dass nicht 
der Regulator, sondern das UVEK diese Rolle übernimmt. Sollte sich in neuen 
Technologien eine marktbeherrschende Situation ergeben, wäre die ComCom 
aufgrund ihrer Facilitator-Rolle bei der Regulierung nicht mehr unabhängig.

3	Der Bundesrat hat eine politische Strategie (Policy) im Bereich FTTH zu formu-
lieren, die zuhanden des Parlaments erstellt werden soll. Der Bundesrat sollte 
vom Parlament in dieser Hinsicht in die Pflicht genommen werden. Eine solche 
Politik muss unter anderem das Dilemma zwischen FTTH-Ausbau einerseits 
und Wettbewerb der Dienstleistungen auf der Glasfaser andererseits klären. 
Insbesondere muss das UVEK beantworten, welche Strategie die Schweiz ein-
schlagen soll, um in der Telekommunikation mit den führenden Ländern der 
Welt auch in 20 bis 30 Jahren konkurrieren zu können.

3	Die EU setzte im Dezember 2009 ein neues Telekom-Paket in Kraft, das bis Juni 
2011 ins nationale Recht der Mitgliedsstaaten übernommen werden wird. Die 
Schweizer Wirtschaft sieht keine Veranlassung, sich dem anzuschliessen.

3	Sollte seitens der EU Druck aufkommen, das EU-Recht auch in der Schweiz zu 
übernehmen, dann müssen bilaterale Verhandlungen geführt werden, in denen 
Vor- und Nachteile erörtert werden. Eine Übernahme ohne bilaterale Verträge 
ist nicht akzeptabel.

3	Der Rückzug des Bundes als Hauptaktionär aus der Swisscom ist anzustreben, 
um die politische Einflussnahme im Telekommunikationsmarkt weiter zu re-
duzieren. Der Ausstieg kann schrittweise erfolgen. Die Zielkonflikte (Bund als 
Regulator, Grundversorger, Aktionär) sind zu lösen.

3	Beim Mobilfunk, wo die Preise im internationalen Vergleich hoch sind, sind neue 
Konzepte zu prüfen. Eine Übernahme der EU-Regulierung ist prüfenswert. EU-
Regulierungen sollten nur dann übernommen werden, wenn für die Schweiz 
ein effektiver und nachweisbarer Nutzen entsteht, der grösser ist als bei einem 
anderen, eigenständigen Ansatz. 

37	 Siehe: Wettbewerbspolitische Grundsätze der economiesuisse, S. 52. http://www.econo-
miesuisse.ch/web/de/PDF Prozent20Download Prozent20Files/studie_evaluation-kartell
gesetz_20090316.pdf
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3	Der Aufbau des Glasfasernetzes (FTTH) sollte grundsätzlich in einem regulato-
rischen Umfeld stattfinden, das keiner sektorspezifischen Regulierung bedarf. 
Es müsste auf der Basis des Wettbewerbsrechts ein Wettbewerb der Netze ent-
stehen. Beim Netzzugang besteht die Hoffnung auf eine kommerzielle Lösung 
unter den Anbietern. Dies wäre aus Sicht der Wirtschaft sehr zu begrüssen. 
Dann könnte auf eine neue Sektorregulierung verzichtet werden. Sollte dies 
nicht gelingen, müsste zeitlich befristet eine Sektorregulierung bezogen auf die 
Glasfaser aufgebaut werden. Dabei dürfte lediglich das Instrument geschaffen 
werden, das einen punktuellen Eingriff auf die letzte Meile bei der Marktbeherr-
schung ermöglichen würde – analog zur Entbündelung im Kupfernetz.

3	Beim Glasfasernetz zeichnet sich ab, dass analog zur Situation beim Kupfer in 
den frühen Zeiten keine Duplizierung stattfindet. Deshalb sollen im Fall einer 
stabilen Monopolsituation möglichst viele Anbieter einen Zugang zum neuen 
Glasfasernetz erhalten, damit auf der Ebene der Technologie und der Dienste 
Wettbewerb entstehen kann. 

3	Weil eine Regulierung auf Vorrat bei Glasfasern, aber auch im Allgemeinen ab-
zulehnen ist, um den Ausbau nicht zu gefährden, fordert economiesuisse, dass 
periodisch (z.B. jährlich) ein Bericht erstellt wird, der die Wettbewerbsintensität 
auf das Vorhandensein stabiler Monopole hin überprüft. Sollte sich kein wirksa-
mer Wettbewerb entfalten, könnte der Gesetzgeber zum Eingreifen aufgefordert 
werden. Wichtig wäre in diesem Fall, dass die Regulierung auf das Glasfaseran-
schlussnetz beschränkt und eine vollständige Entbündelung vorsehen würde.

3	Die Grundversorgung ist in ihrer Natur so beizubehalten wie bis anhin. In einer 
Neuordnung ist sicherzustellen, dass Bandbreiten definiert werden, die die Ver-
sorgung ermöglichen. Ein Systemwechsel auf Technologien ist abzulehnen. Die 
technologische Freiheit bei der Erbringung der Grundversorgung ist maximal 
zu halten, um eine möglichst effiziente Erbringung zu ermöglichen.
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Empfehlungen der Wirtschaft

Elektrizitätssektor

Der schweizerische Strommarkt ist ungenügend und unbefriedigend liberalisiert 
worden. Fehlgeleitete Regulierungen haben den Zugang zum Markt unattraktiv 
gemacht. Grossverbraucher, die zur Teilnahme am Markt zu Marktpreisen ge-
zwungen sind, haben wenige Wahlmöglichkeiten. Viele Entscheide der Regulie-
rungsbehörde sind bei übergeordneten Instanzen zur Überprüfung hängig. Nach 
überstürzter Anpassung elementarer Spielregeln kurz vor Inkrafttreten des Ge-
setzes, sind Bundesrat und teils auch das Parlament daran, die rechtlichen Rah-
menbedingungen anzupassen. Zudem haben diverse Vorschriften dazu geführt, 
dass neue administrative Kosten den Strompreis verteuern. Mit Blick auf die künf-
tige Verknappung des Stromangebots ist der Handlungsbedarf gross. Die Versor-
gung der Schweiz muss eine Priorität sein.

Forderungen
—	Öffnung des Marktes; Abbau von Markteintrittsbarrieren
—	Klare Trennung der monopolistischen Netze von den übrigen Wertschöpfungs-

stufen 
—	Vollständige eigentumsmässige Unabhängigkeit von Swissgrid von den Produ-

zenten
—	Vollständige Integration ins europäische Stromnetz
—	Keine weitere Verteuerung des Stroms durch Abgaben, Konzessionen und Ge-

bühren
—	Möglichst kostengünstige Strompreise
—	Buchhalterische Entflechtung der lokalen Verteilunternehmen
—	Öffnung für relevante Verbraucher der Wirtschaft
—	Effektive, transparente und so schlank wie möglich ausgestaltete Regulierung; 

bei monopolistischen Engpässen klare und wirkungsvolle Regulierung
—	Übernahme eines funktionierenden, programmatischen Regulierungsmodells 

(z.B. Skandinavien)
—	Sicherstellen der notwendigen Investitionen in den langfristigen Bestand eines 

qualitativ hochstehenden Netzes
—	Finanzierung der Entwicklung der Netze aus den Netznutzungsgebühren
—	Klare Entgeltregelung der Netzbenutzung
—	Verursachergerechte Preise für die Benutzung der Schweizer Stromnetze für 

den Transit
—	Engpässe, insbesondere zum Ausland, müssen abgebaut werden
—	Versorgungssicherheit der Schweiz sicherstellen
—	Beibehaltung der guten Klimabilanz der Schweiz
—	Künstliche Verteuerung der für die Versorgung fundamental wichtigen fossilen 

Energien vermeiden

Gassektor

Erdgas wird zu einer zunehmend wichtigeren Energiequelle, nicht zuletzt auch 
wegen der Elektrizitätsmarktliberalisierung und der Anstrengungen zum Schutz 
des Klimas. Im Zusammenhang mit der Marktöffnung besteht bisweilen eine 
Tendenz, Strom und Gas aufgrund ihrer Netzgebundenheit gleich zu behandeln. 
Dies ist ganz besonders in der EU der Fall. Tatsächlich bestehen aber bedeuten-
de strukturelle Unterschiede, die auch gegen eine Gleichbehandlung bezüglich 
Marktöffnung sprechen. Zwar wird Erdgas wie Strom durch ein Leitungsnetz vom 
Produzenten zum Konsumenten transportiert. Im Gegensatz zum Strom ist Erd-
gas aber in all seinen Anwendungen substituierbar. Es wird überwiegend im Wär-
memarkt verwendet und steht in harter Konkurrenz namentlich mit Heizöl. 
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Für die Schweiz ist es fraglich, ob eine umfassende Öffnung des Gasmarktes nach 
den Vorgaben der EU tatsächlich zu fallenden Preisen führen würde. Die Behe-
bung der wesentlichsten Mängel der heutigen Regulierung würde den industri-
ellen Verbrauchern mehr Vorteile bringen als eine am Stromversorgungsgesetz 
angelehnte Regulierung. 

Forderungen
—	Privatwirtschaftliche Lösungen sind vorzuziehen und bei Regulierungsmass-

nahmen ist Schaffung grösstmöglicher Transparenz zentral
—	Geeignetere Angebotsstrukturen schaffen, namentlich Entflechtung Netz und 

Vertrieb/Handel
—	Im Normalfall (bei kleinen öffentlichen Versorgern ohne Nachliegernetze) 

macht Auslagerung in separate Netzgesellschaft wenig Sinn
—	Prüfung eines verstärkten Unbundlings im Transportbereich sowie allfälliger 

Straffung der Strukturen bei Swissgas
—	Einbezug der Industrie in die heutige Branchenregelung
—	Verstärkung von Transparenz bei Preisen und Zugangsbedingungen
—	Behebung der wesentlichen Schwachstellen heute bestehender Einigungslö-

sungen, ohne Paradigmenwechsel

Luftfahrtsektor

Die schweizerische Luftfahrt muss sich in einem globalen Umfeld behaupten. 
Dafür braucht sie wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen und einen nachfra-
gegerechten Ausbau der Infrastruktur. Für Zürich als einzigen interkontinen-
talen Flughafen der Schweiz mit einem Drehkreuz fehlen langfristige Entwick-
lungsperspektiven. Die Flugsicherung braucht Strukturen, um im internationalen 
Umfeld bestehen zu können. Nur auf diese Weise wird sie Teil des SES werden 
können. Eine grosse Herausforderung für die Verwaltung und die in der Schweiz 
tätigen Unternehmen stellen die im Zusammenhang mit europäischen Harmoni-
sierungen stehenden zahlreichen Regulierungen dar. Bei der Gesetzgebung ist 
der nationale Handlungsspielraum konsequent zugunsten des Luftfahrtstandorts 
Schweiz zu nutzen.

Forderungen
—	Internationale Wettbewerbsbedingungen in der Schweiz (keine Wettbewerbs-

verzerrungen) 
—	Prüfung von Umweltfragen, insbesondere des Emissionshandels, auf internati-

onale Tauglichkeit
—	Führung und Abschluss der Verhandlungen mit der EU über gegenseitige Ka-

botage 
—	Unterstützung einer eigenständigen, ins europäische System eingebetteten 

Flugsicherung 
—	Orientierung der Schweiz an internationale Standards in Sicherheitsfragen
—	Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Schweizer Flughäfen, damit keine 

Wettbewerbsnachteile zwischen Mitbewerbern resultieren
—	Hohe Effizienz der Finanzierung von Flugsicherung und Flughäfen sowie eigene 

Finanzierung durch den Sektor Luftfahrt sicherstellen
—	Privatwirtschaftlich organisierte Flughäfen müssen auch in Zukunft in der Lage 

sein, am Kapitalmarkt Mittel zu beschaffen und damit in qualitativ hochstehende 
Infrastruktur investieren zu können
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—	Anstreben einer angemessenen Abgeltung für von Skyguide im Ausland er-
brachte Flugsicherungstätigkeiten mit den entsprechenden Nachbarstaaten

—	Finanzierung hoheitlicher Sicherheitsaufgaben (z.B. Terrorbekämpfung) und 
Ausbildung von Luftfahrtberufen durch den Staat

—	Kooperation mit der EU im Zusammenhang mit «Single European Sky» 
—	Anschluss der Landesflughäfen an angemessene Bahn- und Strassennetze 
—	Nachfrageorientierter Ausbau der Luftfahrtinfrastrukturen von nationalem In-

teresse
—	Uneingeschränkte Nutzung der Infrastrukturen während der Betriebszeiten
—	Gesetzlich geregelter Interessenausgleich zwischen privatwirtschaftlich orga-

nisierten Infrastrukturbetreibern und den Benützern
—	Zivile Mitbenutzung von Militärflugplätzen
—	Integration der Flugsicherung in FABEC
—	Aufhebung der Quersubventionierung der Regionalflughäfen durch die Landes-

flughäfen
—	Keine über international geltende Standards hinausgehenden nationalen Be-

stimmungen
—	Kein Beitritt zum EU-ETS, Prüfung einer globalen Lösung (ICAO)
—	Gleichbehandlung der Verkehrsträger im Bereich der Lärmschutzgesetzgebung

Strassenverkehrssektor

Der Strassenverkehr wird weiter zunehmen. Um den Verkehrsfluss auf vertretba-
rem Niveau zu halten, wird ein weiterer Ausbau der Infrastruktur unvermeidlich. 
Dies wird insbesondere das Nationalstrassennetz rund um die Agglomerationen 
betreffen, wo der regionale und der überregionale Verkehr aufeinandertreffen. Die 
vorhandene Strassenfinanzierung sicherte in den vergangenen Jahren genügend 
Mittel für Ausbau, Betrieb und Unterhalt des Nationalstrassennetzes. Der Stras
senverkehr hat damit seine Kosten verursachergerecht vollständig gedeckt. Die 
Schweiz verfolgt im Strassenbereich gegenüber der EU eine autonome Politik. Bei 
der Zielsetzung zur Verlagerung von der Strasse auf die Schiene geht die Schweiz 
weiter als die EU. Es stellt sich die Frage, ob dieser Alleingang sich nicht zu einem 
Standortnachteil entwickelt, indem die Strasseninfrastruktur vergleichsweise 
höher belastet wird als im europäischen Ausland und der Transport von Gütern 
unnötig verteuert wird.

Forderungen
—	Einbeziehen des Privatsektors in den Ausbau und Unterhalt der Strasseninfra-

struktur
—	Sinnvolle Priorisierung der Ausbauprojekte nach betriebs- und volkswirtschaft-

lichen Rentabilitätskriterien
—	Vollständige Öffnung des europäischen Marktes für Schweizer Transportunter-

nehmen (kleine Kabotage) 
—	Systematische Ausschreibung der von der öffentlichen Hand bestellten Leistun-

gen im öffentlichen Strassenpersonenverkehr
—	Keine Sonderlösungen in der Verkehrstelematik
—	Zügige Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
—	Frühzeitige Prüfung von Massnahmen gegen vorhersehbare Verkehrsüberlas-

tungen 
—	Einsetzen von Verkehrsmanagementinstrumenten bei Kapazitätsengpässen 

durch zu grosse Nachfrage, welche die Mobilitätsbedürfnisse möglichst wenig 
einschränken 

—	Neue, die Mobilität verteuernde Abgaben kommen erst in Frage, wenn Mine-
ralölsteuern Strassenkosten nicht mehr decken und Rückstellungen des SFSV 
zugunsten der Strasseninfrastruktur aufgelöst wurden

Empfehlungen der Wirtschaft
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—	Transparente Entflechtung der Finanzflüsse zwischen Schienen- und Strassen-
finanzierung

—	Lenkungsabgaben nur einführen, wenn diese an klare Ziele gebunden sind, die 
Zielerreichung evaluiert wird, Erhebungskosten gering und die Abgaben wett-
bewerbsneutral sind

—	Langfristig: Prüfung einer verkehrsträgerübergreifenden und verursacherge-
rechten Mobilitätsabgabe als Ersatz für alle Verkehrsabgaben

Eisenbahnsektor

Die Wirtschaft ist auf preiswerte und qualitativ hochstehende Dienstleistungen 
auf der Schiene angewiesen. Wegen der steigenden Mobilitätsbedürfnisse und 
des wachsenden Güterverkehrs sind auch künftig Investitionen in der Schienen-
infrastruktur notwendig. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass aufgrund regio-
nalpolitischer Anliegen und politischer Mobilitätszielsetzungen falsche Anreize 
mit gravierenden Effekten zu Missständen geführt haben. Erste Priorität muss 
die Sicherstellung des Unterhalts haben. Die künftigen Ausbauprojekte müssen 
aufgrund einer vertieften Analyse nach betriebswirtschaftlichen und volkswirt-
schaftlichen Rentabilitätskriterien priorisiert und ausgewählt werden. Aufgabe 
des Gesetzgebers ist es auch, geeignete Finanzierungsinstrumente zu entwi-
ckeln, die verursachergerecht sind. Heute beträgt der Eigenfinanzierungsgrad 
des Bahnverkehrs knapp zwei Drittel – was falsche Anreize setzt. Eine Konfronta-
tion zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln muss vermieden werden, eine 
finanzielle Mehrbelastung der Strasse ist nicht zielführend. Der Bund muss sich 
auf seine Kernkompetenz besinnen und vor allem für ein funktionsfähiges Netz 
von nationaler Bedeutung sorgen. Ausserdem muss sichergestellt werden, dass 
das Potenzial der Schiene optimal ausgeschöpft wird. Insbesondere darf der Gü-
terverkehr nicht als zweite Priorität behandelt werden, eine Gleichbehandlung mit 
dem Personenverkehr ist anzuvisieren. Die schrittweise Öffnung des Personen-
verkehrs für mehr Wettbewerb soll für einen effizienten Betrieb sorgen. Für die 
Infrastrukturen von regionaler Bedeutung sollten die Kantone die Verantwortung 
übernehmen. Die von der öffentlichen Hand bestellten Verkehrsdienstleistungen 
müssen möglichst wirtschaftlich erbracht werden. 

Forderungen
—	Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu den Trassen im Schie-

nengüterverkehr
—	Vollständige Trennung von Infrastruktur und Verkehr zur Steigerung der Leis-

tungsfähigkeit und zur Verhinderung intransparenter Mittelflüsse
—	Übernahme der internationalen Standards (Interoperabilität), auch im Perso-

nenverkehr
—	Schrittweise Öffnung des Schienenpersonenverkehrs
—	Klare Trennung der Haupt- und Nebennetze; Kantone sollen künftig für Letztere 

zuständig sein 
—	Prüfung der Priorisierung von Korridoren zugunsten des Güterverkehrs
—	Faire Trassenpreise unter Berücksichtigung der Qualität und Zeit 
—	Systematische Ausschreibung der vom Staat bestellten Leistungen im regiona-

len Personenverkehr
—	Schaffung einer unabhängigen Regulierungsbehörde als temporäre Instanz mit 

klaren Kompetenzen
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Empfehlungen der Wirtschaft

—	Strikte Priorisierung der künftigen Ausbauprojekte nach volkswirtschaftlichem 
und betriebswirtschaftlichem Nutzen

—	Nachhaltige und verursachergerechte Finanzierung der Schieneninfrastruktur
—	Mobility Pricing kann eine Möglichkeit sein, verursachergerechte Zuschläge auf 

Fahrkarten und Abonnementen im Personenschienenverkehr einzuführen

Postsektor

Wettbewerb geht mit mehr unternehmerischem Spielraum einher: Der steigende 
Wettbewerb im Postmarkt hat bereits zu einem besseren Preis-Leistungs-Ver-
hältnis geführt. Wie am Beispiel anderer europäischer Länder ersichtlich, ist der 
historische Operator durchaus in der Lage, sich – trotz Universaldienstverpflich-
tung – einem geöffneten Markt zu stellen. Die Schweizer Post hat bewiesen, dass 
das Kerngeschäft mit Gewinn betrieben werden kann und dies auf lange Sicht 
auch so bleiben wird, unter der Voraussetzung, dass der unternehmerische Spiel-
raum gegeben wird. Dies bedeutet insbesondere, dass der historische Anbieter 
zum Unternehmen werden muss (Umwandlung in eine AG), über genügend flexi-
ble Anstellungsbedingungen verfügen soll und eine möglichst grosse Freiheit bei 
der Art und Weise, wie die Grundversorgung zu erbringen ist, bekommen soll. Für 
eine möglichst wirtschaftliche Erbringung der Grundversorgung muss der Uni-
versaldienst an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Eine Streichung des 
Monopols ist nicht automatisch mit mehr Wettbewerb gleichzusetzen. Es zeigt 
sich nämlich, dass auch ohne Monopol bei der Post Konkurrenten nur zögerlich 
auf den Markt eintreten. Dies hat mit den Eigenheiten des Postdistributionsnet-
zes, aber auch mit der technologischen Dynamik und der Schrumpfung des luk-
rativen Briefmarktes zu tun. Deshalb sollen Drittanbieter mit der vollständigen 
Marktöffnung den Zugang zur Infrastruktur der Schweizerischen Post erhalten.

Forderungen
—	Vollständige Marktöffnung und Abschaffung des Monopols
—	Regulierter Zugang zur Infrastruktur sowie Teilleistungen der Schweizerischen 

Post
—	Beseitigung aller Wettbewerbsverzerrungen (Nachtfahrverbot usw.)
—	Sektorspezifischer Regulator solange wie notwendig
—	Mehr unternehmerischen Spielraum zugunsten der Schweizerischen Post
—	Unternehmerische Freiheiten der Post verknüpfen mit der Marktöffnung 
—	Eine Verzerrung im Post- sowie Finanzmarkt durch die Schaffung einer staatli-

chen Postbank ist klar abzulehnen

Telekommunikationssektor

Die Entwicklung in der Telekommunikation ist nicht mit grossen Problemen be-
haftet. Handlungsbedarf besteht bei der Definition einer generellen Strategie 
(unter der Federführung des UVEK), einer Einschätzung der zunehmenden Nut-
zung der Glasfaser und der Einschränkung der Aktivitäten von staatlichen Stellen 
beim Bau, Betrieb und Unterhalt von Netzen. In der Telekommunikation geht es 
darum, die Liberalisierung zu Ende zu führen und Sektorregulierungen zurück-
zufahren zugunsten einer besseren Wettbewerbsregulierung. Verfahren müssen 
beschleunigt werden, damit die Rechtssicherheit für die Unternehmen im Markt 
gestärkt wird. 
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Forderungen
—	Festhalten am bestehenden Infrastrukturwettbewerb zwischen Netzen, am 

Technologiewettbewerb sowie am Dienstewettbewerb
—	Langwierige juristische Verfahren beschleunigen
—	Ersetzen der sektorspezifischen Regulierung durch die Wettbewerbsregulie-

rung in den Bereichen, in denen Wettbewerb herrscht
—	Systematik der Regulierung bei nächster FMG-Revision überdenken
—	Dilemma zwischen FTTH-Ausbau und Wettbewerb der Dienstleistungen muss 

geklärt werden
—	Strategie muss formuliert werden, wie die Schweiz auch in 20 und 30 Jahren im 

Bereich der Telekommunikation eine internationale Spitzenposition einnehmen 
kann

—	Privatisierungsschritte von Swisscom vorbereiten
—	Überprüfung einer allfälligen Übernahme der EU-Regulierung im Mobilfunk 
—	Grundsätzlich Anwendung des Wettbewerbsrechts beim Aufbau des Glasfaser-

netzes (FTTH)
—	Technologische Freiheit bei der Erbringung der Grundversorgung ist maximal 

zu halten 
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